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I. Stadt Guben

Anmeldung der Lernanfänger  
für das Schuljahr 2021/2022
Nach	 dem	 Brandenburgischen	 Schulgesetz	 (BbgSchulG)	 beginnt	
für	 alle	 Kinder,	 die	 bis	 zum	 30.	 September	 des	 Jahres	 2021	 das	
sechste	 Lebensjahr	 vollenden	 (1.Oktober	 2014	 -	 30.	 September	
2015)	und	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Land	
Brandenburg	haben,	mit	dem	1.	August	2021	die	Schulpflicht.	Kin-
der,	die	in	der	Zeit	vom	1.	Oktober	-	31.	Dezember	2021	das	sechste	
Lebensjahr	vollenden,	werden	auf	Antrag	der	Eltern	in	die	Schule	
aufgenommen.	In	der	Stadt	Guben	können	die	Eltern	ihre	Lernan-
fänger	in	zwei	Grundschulen	anmelden:
•	 Friedensschule	Grundschule,	Schulstraße	4
•	 Corona-Schröter-Grundschule,	Corona-Schröter-Str.	25
Auf	 Grund	 der	 Corona-Pandemie	 sind	 die	 Anmeldetermine	 in	
beiden	 Grundschulen	 für	 die	 Lernanfänger	 des	 Schuljahres	
2021/2022	wie	folgt	organisiert:
09./10./11. Februar 2021 ab 15:00 Uhr mit vorheriger telefoni-
scher Terminabsprache	(Termine	bitte	in	der	Woche	vom	25.01.	bis	
29.01.2021	telefonisch	vereinbaren)
• Friedensschule Grundschule:		 	Tel. 03561 2598
• Corona-Schröter-Grundschule:		 Tel. 03561 547967
bzw.	nach	individueller	Vereinbarung	mit	der	jeweiligen	Schullei-
tung.
Im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Anmeldung	 haben	 die	 Eltern	 das	
schulpflichtige	 Kind	 in	 der	 Grundschule	 persönlich	 vorzustellen.	
Aufgrund	der	aktuellen	Situation	wird	die	Vorstellung	des	Kindes	
auf	einen	späteren	Zeitpunkt	verschoben.	Informationen	erhalten	
die	Eltern	von	der	jeweiligen	Schule.	Für	die	Anmeldung	ist	folgen-
des	mitzubringen:
1.	 ausgefülltes	Anmeldeformular
2.	 Geburtsurkunde
3.	 Sprachstandfeststellung	aus	der	Kita
4.	 Impfnachweis	Masern
Des	 Weiteren	 ist	 bei	 der	 Anmeldung	 der	 Lernanfänger	 gemäß	
SprachfestFörderverordnung	 des	 Landes	 Brandenburg	 (SfFV)	 der	
Nachweis	 über	 die	 verpflichtende	 Teilnahme	 am	 Verfahren	 der	
Sprachstandfeststellung	 und	 der	 kompensatorischen	 Sprachför-
derung	bzw.	ein	entsprechender	Befreiungsnachweis	von	demsel-
ben	vorzulegen.	Als	Befreiungsnachweis	gilt	für	den	Fall:
•	 des	 Besuches	 einer	 Kindertagesstätte	 außerhalb	 des	 Landes	

Brandenburg	eine	Kopie	des	Betreuungsvertrages,
•	 der	Teilnahme	an	einem	sprachtherapeutischen	Verfahren	ein	

Nachweis	vom	Logopäden.

Fachbereich IV
Stadt Guben

Profil der Corona-Schröter-Grundschule
Corona-Schröter-Straße	25
03172	Guben
Telefon:	03561	547967
Fax:	03561	547969
E-Mail:	corona5@t-online.de
www.corona-schroeter-gs.de
Schulleiterin	(Rektorin):	Frau	Kleindienst
stellv.	Schulleiterin	(Konrektorin):	Frau	Pantel

Profilierung
Schule	für	„Gemeinsames	Lernen“	mit	offenen	Ganztagsangeboten
•	 kostenlose	 Betreuung	 an	 3	 Schultagen	 von	 07:30	 Uhr	 bis		

15:00	Uhr
•	 Zusammenarbeit	mit	dem	Hort
•	 „Kinderinsel“	(Träger:	Haus	der	Familie	Guben	e.	V.)	und	vielen	

Kooperationspartnern	 (GWAZ,	 Sparkasse,	 DRK,	 Jugend-	 und	
Freizeitzentrum,	 Waldschule,	 Polizei,	 Stadtbibliothek,	 Musik-
schule	…)	sowie	einer	Schulsozialarbeiterin	und	einer	Pädago-
gischen	Unterrichtshilfe

•	 Flexible	Eingangsphase	(FLEX)	oder/und	Regelklassen
•	 Aufnahme	von	Kindern	mit	besonderem	Förderanspruch
•	 Förderung	 bei	 besonderen	 Schwierigkeiten	 im	 Lesen	 und	

Rechtschreiben	(LRS)	oder	im	Rechnen
•	 Bläserklassen	in	der	4./5.	Jahrgangsstufe
•	 Schulprojekt	 „Zukunftstage“	 in	 der	 4.	 -	 6.	 Jahrgangsstufe	 in	

Vorbereitung	auf	die	weitere	Schullaufbahn
•	 Schulprojekt	„Junges	Gemüse“
•	 Medienerziehung/Medienprojekte	 (Schulbibliothek,	neue	Me-

dien,	Computerkabinett)
•	 Teilnahme	an	allen	angebotenen	sportlichen	Wettkämpfen	der	

Region	(Kanucamp)
•	 „Bewegte	Pausengestaltung“	mit	Bolzplatz,	Minispielfeld	und	

einem	großen	Schulgelände
•	 Schulpartnerschaften	mit	den	Schulen	der	Region	sowie	polni-

schen	Partnern
•	 Kooperative	 Zusammenarbeit	 mit	 den	 Kindertagesstätten	 in	

Vorbereitung	auf	die	Schulaufnahme
•	 Wechselnde	Kunstaustellungen	im	Schulhaus
•	 Schulförderverein
Fremdsprachen/Begegnungssprachen
•	 Erste	Fremdsprache	ab	der	3.	Klasse:	Englisch
•	 Begegnungssprache	ab	der	1.	Klasse:	Englisch/Polnisch
•	 Fakultatives	Sprachangebot	in	der	6.	Klasse:	Französisch,	eng-

lisch	für	Experten
Schulische Angebote
•	 Sport:	Nutzung	des	Sportzentrums	und	Minispielfeldes,	Tisch-

tennis,	Billard,	Fußball,	Handball,	Yoga
•	 Kunst:	Kreativzirkel,	Keramik,	Zeichnen
•	 Sprache:	Lesen,	Schulbibliothek
•	 Fremdsprachen:	Englisch,	Französisch,	Polnisch,	Arabisch
•	 Schulbibliothek
•	 Musik:	Gitarre,	Chor
•	 Fachleistungskurse:	D,	Ma,	Eng,	Klassenstufe	5/6
•	 Schulgarten,	Kinderküche,	Projekt	„Junges	Gemüse“
•	 aktive	 Schulsozialarbeit:	 Konfliktmanagement,	 „Das	 kleine	

WIR“	 Flex,	 „Klassenrat“	 JG3,	 „Streitschlichtung“	 JG4,	 „Schul-
song“	JG5,	„Wir	setzen	uns	ein	Denkmal“	JG6

•	 Schach
•	 Hausaufgabenbetreuung
Elterninformationen zur Schulaufnahme in die 1. Klasse
Für	 interessierte	 Eltern,	 die	 den	 Anfangsunterricht	 in	 unserer	
Schule	kennenlernen	möchten,	erfolgt	dies	aufgrund	der	Corona-
Pandemie	in	Form	eines	Flyers,	dieser	liegt	in	den	Kitas	aus.	Not-
wendige	Unterlagen	für	die	Anmeldung	der	Lernanfänger	sind:
•	 ausgefülltes	Anmeldeformular
•	 Geburtsurkunde
•	 Sprachstandsfeststell-ung	aus	der	Kita
•	 Impfnachweis	Masern

09./10./11. Februar 2021
ab 15:00 Uhr nach vorheriger telefonischer Terminabsprache 

unter
Tel.	03561	547967

Termine bitte in der Woche vom 25.01. bis 29.01.2021 telefonisch 
vereinbaren! Die Anmeldeformulare erhalten Sie in den Kitas.

Profil der Friedensschule-Grundschule
Friedensschule
Schulstraße	4
03172	Guben
Telefon:	(03561)	2598
Fax:	(03561)	5480740
E-Mail:	friedens-grundschule.guben@schulen.brandenburg.de
www.friedensschule-gs.de
Schulleiter	(Rektor):	Herr	Müller
stellv.	Schulleiter	(kommissarisch):	Herr	Pradel

Profilierung
•	 flexible	Schuleingangsphase	(FLEX)
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kanntmachung	vom	28.	Juli	2009	(GVBI.	I/09,	[Nr.	15],	S.	358),	zu-
letzt	geändert	durch	Art.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	2018	
(GVBI.	 I/18,	 [Nr.	 37],	 S.	 3)	 hat	 die	 Stadtverordnetenversammlung	
der	Stadt	Guben	in	ihrer	Sitzung	am	11.11.2020	folgende	Satzung	
beschlossen:

§ 1 
Allgemeines

(1)	Die	in	geschlossener	Ortslage	gelegenen	öffentlichen	Straßen,	
Straßenteile,	Wege	und	Plätze	sind	zu	reinigen.	Geschlossene	Orts-
lage	ist	der	Teil	des	Gemeindegebietes,	der	in	geschlossener	oder	
offener	Bauweise	zusammenhängend	bebaut	ist.	Einzelne	unbe-
baute	 Grundstücke	 oder	 einseitige	 Bebauung	 unterbrechen	 den	
Zusammenhang	nicht.
(2)	Reinigungspflichtig	 ist	die	Stadt	Guben.	Die	Stadt	Guben	 be-
treibt	die	Straßenreinigung	und	den	Winterdienst	als	öffentliche	
Einrichtung	(öffentliche	Straßenreinigung).
Die	 Straßenreinigung	 beinhaltet	 die	 Entfernung	 aller	Verunreini-
gungen	von	der	Straße,	die	die	Hygiene	oder	das	Stadtbild	erheb-
lich	beeinträchtigen	bzw.	eine	Gefährdung	des	Verkehrs	darstellen	
können.	(Fahrbahn-	und	Gehwegreinigung	erfolgt	technisch	in	der	
jeweiligen	Kehrmaschinenarbeitsbreite).
Der	 Winterdienst	 beinhaltet	 das	 Schneeräumen	 sowie	 das	 Ab-
stumpfen	der	verkehrswichtigen	Straßen	und	Wegen	bei	Schnee	
und	Eisglätte.	(Fahrbahn-	und	Gehweg	Winterdienst	erfolgt	tech-
nisch,	in	der	jeweiligen	Breite	der	Räumfahrzeuge).
Die	Stadt	Guben	kann	die	Straßenreinigung	und	den	Winterdienst	
auf	 die	 jeweiligen	 anliegenden	 Grundstückseigentümer	 übertra-
gen	Art	und	Umfang	ergeben	sich	aus	den	§§	4	bis	7	dieser	Stra-
ßenreinigungssatzung.	Die	Stadt	Guben	kann	sich	zur	Durchfüh-
rung	ihrer	Aufgaben	Dritter	bedienen.
(3)	 Bestandteil	 dieser	 Satzung	 ist	 das	 jeweils	 geltende	 Straßen-
verzeichnis	über	die	Reinigungsklassen	für	Straßenreinigung	und	
Winterdienst	(Anlage	1	zur	Satzung)

§ 2 
Straßenreinigungsgebühren

Für	die	Inanspruchnahme	der	öffentlichen	Straßenreinigung	der-
jenigen	Straßen,	die	in	das	Straßenverzeichnis	über	die	öffentliche	
Straßenreinigung	 aufgenommen	 sind,	 werden	 Gebühren	 nach	
dieser	Satzung	erhoben.	Die	Pflichtigen	gelten	als	Benutzer	einer	
öffentlichen	 Einrichtung	 im	 Sinne	 der	 Kommunalverfassung	 des	
Landes	Brandenburg.	Die	Inanspruchnahme	der	Straßenreinigung	
ist	in	den	in	Satz	2	genannten	Fällen	zwingend	(§12	BbgKVerf).

§ 3 
Reinigungsklassen, Zeiträume und Reinigungstabellen

Die	von	der	Stadt	Guben	zu	reinigenden	öffentlichen	Straßen	wer-
den	 entsprechend	 den	 örtlichen	 Erfordernissen	 der	 öffentlichen	
Sicherheit	und	Ordnung	in	Reinigungs-klassen	(S1;	S2;	S3;	S4	und	
Winterdienstklassen	W1;	W2	und	W3)	eingeteilt.	Durch	die	Stadt	
Guben	 werden	 die	 Straßenreinigung	 und	 der	 Winterdienst	 wie	
folgt	vorgenommen:
1. Straßenreinigung (Zeitraum: 01.04. bis 14.11. des jeweiligen 
Jahres)
Sonderreinigungen	 können	 je	 nach	 Notwendigkeit	 auch	 außer-
halb	des	Sommerreinigungszeitraumes	erfolgen.

Reinigungsklasse Fahrbahn Gehweg* Häufigkeit
S1* ja ja wöchentlich
S2 ja nein wöchentlich
S3 ja nein monatlich
S4 nein nein keine	Leistung

*Die	Gebühr	ist	berechtigt,	wenn	mindestens	ein	an	die	Straße	an-
liegender	Gehweg	vorhanden	ist	und	gereinigt	wird.
2. Winterdienst (Zeitraum: 15.11. bis 31.03. des jeweiligen Jahres)
Bei	winterlichen	Ereignissen	erfolgt	der	Winterdienst	auch	außer-
halb	dieses	Zeitraumes.

•	 Sportlich	 -	 musisches	 Profil	 –>	 „Klasse!	 Musik	 für	 Branden-
burg“	und	Auftritte	in	der	Stadt

•	 Kanu-Camps	und	-	Touren	sowie	Wassersportfeste	in	Koope-
ration	mit	der	polnischen	Partnerschule,	den	Gubener	Grund-
schulen	und	der	Europaschule

•	 Bewegte	 Pause:	 Nutzung	 des	 Minifeldes	 und	 der	 Sportanla-
gen,	Teilnahme	an	sportlichen	Wettkämpfen

•	 Nutzung	neuer	Medien:	Whiteboards	und	Laptops	im	Unter-
richt

•	 Schulgartenunterricht
•	 LRS-Förderung
•	 Rechenschwäche-Förderung
•	 Integrative	Beschulung	von	Schülern	mit	Handicap
•	 Integration	 von	 Kindern	 mit	 Migrationshintergrund	 -	 Unter-

richt	in	Vorklassen	und	Förderkursen
•	 Grünes	Klassenzimmer
•	 Kooperationen	 der	 Schule:	 Europaschule,	 Gymnasium,	 Bib-

liothek,	 Musikschule,	 Sparkasse,	 Polizei,	 Waldschule,	 Firmen,	
Sportvereine	(Handball;	Fußball;	Schach)

•	 Kooperation	und	Zusammenarbeit
•	 Schule	-	Kita	-	Hort
•	 Schulpartnerschaften	(poln.	Schulen)
•	 Sprachen	bauen	Brücken	-	kulturelle	und	sportliche	Begegnun-

gen	beiderseits	der	Grenze
Fremdsprachen/Begegnungssprachen
•	 Erste	Fremdsprache	ab	der	3.	Klasse:	Englisch
•	 Begegnungssprache	in	der	1.	-	2.	Klasse:	Englisch
•	 Begegnungssprache	in	der	1.	-	2.	Klasse:	Polnisch
•	 fakultative	Kurse	in	der	3./4./5./6.	Klasse:	Polnisch
•	 Muttersprachunterricht	für	polnische	Kinder
Schulische Angebote
•	 „Klasse!	Musik	für	Brandenburg“	seit	dem	Schuljahr	2010/11
•	 2.	-	3.	Klasse:	elementares	Musizieren
•	 5.	-	6.	Klasse:	Musizieren	mit	Instrumenten	(Bläserklassen)
•	 Handball/Fußball,	Kanusport	(3-Tages-Camps	und	Touren	auf	

Oder	und	Neiße)
•	 Schach,	Computerkurse,	Schülerband,
•	 Polnisch	und	Polnisch	als	Muttersprache
•	 Arabisch	Kurdisch	als	Muttersprache
•	 Neigungsgruppen:	Musik,	Kunst,	Computer,	Polnisch
Elterninformationen zur Schulaufnahme in die 1. Klasse
Für	 interessierte	 Eltern,	 die	 den	 Anfangsunterricht	 in	 unserer	
Schule	kennenlernen	möchten,	erfolgt dies aufgrund der Corona-
Pandemie in Form eines Flyers,	dieser liegt in den Kitas aus.	Not-
wendige	Unterlagen	für	die	Anmeldung	der	Lernanfänger	sind:
•	 ausgefülltes	Anmeldeformular
•	 Geburtsurkunde
•	 Sprachstandsfeststellung	aus	der	Kita
•	 Impfnachweis	Masern

09./10./11. Februar 2021
ab 15:00 Uhr nach vorheriger telefonischer Terminabsprache 

unter
Tel. 03561 2598

Termine bitte in der Woche vom 25.01. bis 29.01.2021 telefonisch 
vereinbaren! Die Anmeldeformulare erhalten Sie in den Kitas.

Satzung der Stadt Guben  
über die Straßenreinigung und den Winterdienst 

(Straßenreinigungssatzung)
Präambel

Aufgrund	 der	 §§	 3	 Abs.1	 und	 28	 Abs.	 2	 Nr.	 9	 der	 Kommunalver-
fassung	 des	 Landes	 Brandenburg	 (BbgKVerf)	 vom	 18.	 Dezember	
2007	(GVBI.	I/07	[Nr.	19]	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	Art.	1	des	
Gesetztes	vom	19.	Juni	2019	(GVBI.	I/19	[Nr.	38]),	der	§§	1,	2,	4	und	
6	 Kommunalabgabengesetz	 für	 das	 Land	 Brandenburg	 (KAG)	 in	
der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	31.	März	2004	(GVBI.	I/04	
([Nr.	08],	S.	174),	zuletzt	geändert	durch	Art.	1	des	Gesetzes	vom		
19.	Juni	2019	(GVBI.	I/19,	[Nr.	36])	in	Verbindung	mit	§	49a	Bran-
denburgisches	 Straßengesetz	 (BbgStrG)	 in	 der	 Fassung	 der	 Be-
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(4)	 Fahrbahnen	 sind	 bis	 zur	 Fahrbahnmitte	 zu	 reinigen.	 Die	 ord-
nungsgemäße	 Durchführung,	 liegt	 in	 Verantwortung	 der	 anlie-
genden	Grundstückseigentümer.	Belästigende	Staubentwicklung	
ist	zu	vermeiden.

§ 6 
Übertragung der Verpflichtung zur Schnee- und  

Glättebeseitigung 
(Winterdienst)

(1)	In	der	Reinigungsklassen	W1,	W2,	und	W	3	und	in	allen	öffentli-
chen	Straßen,	Wege	und	Plätze,	die	im	Straßenverzeichnis	über	die	
Reinigungsklassen	 für	 Straßenreinigung	 und	 Winterdienst	 nicht	
aufgeführt	sind,	wird	der	Winterdienst	folgender	Straßenteile	auf	
die	Eigentümer	der	anliegenden	Grundstücke	übertragen:
a)	 Zufahrten,	 Zwischen-,	 Restflächen	 sowie	 Wohn-	 und	 Privat-

straßen/	-wege
b)	 Parkflächen,	Behindertenparkflächen
	 Zusätzlich	wird	in	den	Winterdienstklassen	W2	und	W3	nach-

folgende	 Winterdienstleistung	 auf	 die	 Eigentümer	 der	 anlie-
genden	Grundstücke	übertragen:

c)	 Gehwege	und	gemeinsame	Geh-	und	Radwege	mit	der	Kenn-
zeichnung	VZ	240/	241	nach	§	41	Abs.	StVO,	Haltestellen	öf-
fentlicher	 Verkehrsmittel,	 Verbindungs-	 und	 Treppenwege,	
sowie	des	markierten	Teils	des	Gehweges,	der	durch	Kraftfahr-
zeuge	mitbenutzt	werden	darf.

	 Zusätzlich	wird	in	der	Reinigungsklasse	W3	nachfolgende	Rei-
nigung	an	die	Eigentümer	übertragen:

d)	 Fahrbahnen	einschließlich	Fahrbahnrinnen	und	Bordsteinkan-
ten,	 Stichstraßen	 und	 Parkbuchten,	 sowie	 sonstige	 Straßen.	
Fahrbahnen	 sind	 bis	 zur	 Fahrbahn-mitte	 zu	 schieben	 und	 zu	
streuen.	 Die	 ordnungsgemäße	 Durchführung	 der	 übertrage-
nen	 Winterdienstpflichten	 liegt	 in	 Verantwortung	 der	 anlie-
genden	Grundstückseigentümer.

(2)	Die	Winterdienstpflicht	 trifft	anstelle	des	Eigentümers	 in	 fol-
gender	Reihenfolge
a)	 den	Erbbauberechtigten,	wenn	für	das	Grundstück	ein	Erbbau-

recht	besteht	oder
b)	 den	Nutzungsberechtigten	nach	§	9	des	Sachenrechtsbereini-

gungsgesetzes,	wenn	ein	Nutzungsrecht	für	die	dort	genann-
ten	Personen	besteht.

c)	 Bei	ungeklärten	Eigentumsverhältnissen	sowie	nicht	feststell-
barer	Erbbau-	oder	Nutzungsberechtigter	nimmt	derjenige	die	
Pflichten	des	Eigentümers	wahr,	der	die	tatsächliche	Sachherr-
schaft	über	das	Grundstück	ausübt.	Liegt	auf	dem	Grundstück	
Teileigentum	oder	Wohnungseigentum	vor,	so	gilt	die	übertra-
gene	 Winterdienstpflicht	 der	 Eigentümer	 als	 Gesamtschuld-
ner.

(3)	 Ist	 der	 Winterdienstpflichtige	 nicht	 in	 der	 Lage,	 seine	 Pflicht	
persönlich	zu	erfüllen,	so	hat	er	eine	geeignete	Person	oder	Dritte	
mit	dem	Winterdienst	zu	beauftragen.

§ 7 
Art und Umfang der Verpflichtung zur Beseitigung 

von Schnee und Glätte

Die	Schnee-	und	Glättebeseitigung	ist	wie	folgt	durchzuführen:
(1)	Gehwege,	und	gemeinsame	Geh-	und	Radwege	mit	der	Kenn-
zeichnung	VZ	240/	241	nach	§	41	Abs.	StVO,	sind	in	einer	für	den	
Fußgängerverkehr	 erforderlichen	 Breite	 (1,50	 m)	 vom	 Schnee	 zu	
räumen	 und	 bei	 Glätte	 mit	 abstumpfenden	 Mitteln	 zu	 streuen.	
Das	 gilt	 auch	 für	 die	Teile	 von	 Fußgängerüberwegen,	 auf	 denen	
Schnee	 und	 Glätte	 vom	 Gehweg	 aus	 beseitigt	 werden	 können.	
Fußgängerzonen	und	in	verkehrsberuhigten	Bereichen	ohne	aus-
gewiesenen	Gehweg,	gilt	ein	Streifen	von	jeweils	bis	zu	1,5	m	Brei-
te	entlang	der	Grundstücksgrenze	als	Gehweg.
(2)	Im	Bereich	von	Kreuzungen,	Ausfahrten,	Übergängen	und	Hal-
testellen	öffentlicher	Verkehrsmittel	ist	die	Schnee-	und	Glättebe-
seitigung	 bis	 zur	 Bordsteinkante	 vorzunehmen,	 so	 dass	 die	 Fuß-
gänger	die	Übergänge	und	Verkehrsmittel	vom	Gehweg	aus	ohne	
Gefährdung	durch	Schnee	und	Eis	erreichen	und	verlassen	können.
(3)	Schnee	oder	Glätte	ist-	werktags	bis	7.00	Uhr	und	an	Sonn-	und	
Feiertagen	bis	8.00	Uhr	unverzüglich	zu	räumen	bzw.	zu	beseitigen	

Reinigungsklasse Fahrbahn Gehweg* Häufigkeit
W1* ja ja nach	Notwendigkeit
W2 ja nein nach	Notwendigkeit
W3 nein nein keine	Leistung

*Die	 Gebühr	 ist	 berechtigt,	 wenn	 mindestens	 ein	 an	 die	 Straße	
anliegender	Gehweg	vorhanden	ist.	Der	Winterdienst	erfolgt	nach	
Notwendigkeit.

§ 4 
Übertragung der Reinigungspflicht für die  

Straßenreinigung

(1)	Die	Reinigung	folgender	Straßenteile	werden	auf	die	Eigentü-
mer	 der	 anliegenden	 Grundstücke	 in	 den	 Reinigungsklassen	 S1,	
S2,	S3	und	S4	übertragen:
a)	 Zufahrten,	 Zwischen-,	 Restflächen	 sowie	 Wohn-	 und	 Privat-

straßen	/-wege
b)	 Parkflächen,	Behindertenparkflächen
	 Zusätzlich	 werden	 in	 den	 Reinigungsklassen	 S2,	 S3	 und	 S4	

nachfolgende	 Reinigungsleistungen	 an	 die	 Eigentümer	 über-
tragen:

c)	 Gehwege	und	gemeinsame	Geh-	und	Radwege	mit	der	Kenn-
zeichnung	 VZ	 240/	 241	 nach	 §	 41	 Abs.	 StVO,	 Verbindungs-	
und	Treppenwege	 sowie	 des	 markierten	Teils	 des	 Gehweges,	
der	 durch	 Kraftfahrzeuge	 mitbenutzt	 werden	 darf,	 Radwege,	
Trenn-,	Baum-	und	Parkstreifen,	Böschungen	und	Gräben,	so-
wie	sonstige	zwischen	dem	anliegenden	Grundstück	und	der	
Fahrbahn	gelegene	Teil	des	Straßenkörpers.	Dies	umfasst	auch	
die	Reinigung	von	Haltestellen	der	öffentlichen	Verkehrsmittel.

	 Zusätzlich	wird	in	der	Reinigungsklasse	S4	nachfolgende	Reini-
gung	an	die	Eigentümer	übertragen:

d)	 Fahrbahnen	einschließlich	Fahrbahnrinnen	und	Bordsteinkan-
ten,	 Stichstraßen	 und	 Parkbuchten,	 sowie	 sonstige	 Straßen,	
soweit	sie	nicht	nach	dem	Straßenverzeichnis	über	die	Reini-
gungsklassen	 für	 Straßenreinigung	 und	 den	 …Winterdienst	
öffentlich	gereinigt	werden.

(2)	Die	Reinigungspflicht	trifft	anstelle	des	Eigentümers	in	folgen-
der	Reihenfolge	den	Erbbauberechtigten,	wenn	für	das	Grundstück	
ein	Erbbaurecht	besteht	oder	den	Nutzungsberechtigten	nach	§	9	
des	Sachenrechtsbereinigungsgesetzes,	wenn	ein	Nutzungsrecht	
für	die	dort	genannten	Personen	besteht.	Bei	ungeklärten	Eigen-
tumsverhältnissen	 sowie	 nicht	 feststellbarer	 Erbbau-	 oder	 Nut-
zungsberechtigter	nimmt	derjenige	die	Pflichten	des	Eigentümers	
wahr,	 der	 die	 tatsächliche	 Sachherrschaft	 über	 das	 Grundstück	
ausübt.	Liegt	auf	dem	Grundstück	Teileigentum	oder	Wohnungs-
eigentum	vor,	so	gilt	die	übertragene	Reinigungspflicht	der	Eigen-
tümer	als	Gesamtschuldner.
(3)	Ist	der	Reinigungspflichtige	nicht	in	der	Lage,	seine	Pflicht	per-
sönlich	zu	erfüllen,	so	hat	er	eine	geeignete	Person	oder	Dritte	mit	
der	Reinigung	zu	beauftragen.
(4)	Eine	zusätzliche(freiwillige)	Reinigung	oder	Pflege-	in	Form	von	
Rasenmahd	durch	die	Stadt	Guben	befreit	die	Reinigungspflichti-
gen	nicht	von	ihren	Pflichten.

§ 5 
Art und Umfang der Reinigungspflicht der  

Straßenreinigung

(1)	Die	Reinigungspflicht	umfasst	die	Reinigung	auf	Geh-	und	Fahr-
bahn	der	in	§	4	genannten	Straßenteile	einschließlich	der	Beseiti-
gung	 von	 Abfällen,	 Laub	 und	 Hundekot.	Wildwachsende	 Kräuter	
sind	 zu	 entfernen,	 wenn	 dadurch	 der	 Straßenverkehr	 behindert,	
die	 nutzbare	 Breite	 von	 Geh-	 und	 Radwegen	 eingeschränkt	 wird	
oder	wenn	die	Kräuter	die	Straßenbeläge	schädigen.
(2)	 Art	 und	 Umfang	 der	 Reinigung	 richten	 sich	 im	 Übrigen	 nach	
dem	Grad	der	Verschmutzung	und	den	Erfordernissen	der	öffentli-
chen	Sicherheit	und	Ordnung.
(3)	Kehricht	und	sonstiger	Unrat	dürfen	nicht	auf	Straßen	und	Stra-
ßenteilen	abgelagert	oder	 in	Straßenrinnen	und	Gräben	gekehrt	
werden.	 Autowracks,	 nicht	 mehr	 fahrbereite	 Krafträder,	 Mopeds,	
Fahrräder	oder	sonstige	unbrauchbare	Maschinen-	oder	Gerätetei-
le	dürfen	nicht	auf	Straßen	oder	Straßenteilen	abgestellt	werden.
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(3)	 Ordnungswidrigkeiten	 können	 mit	 einer	 Geldbuße	 bis	 zur	
Höhe	des	in	§	47	Abs.	2	des	Brandenburgischen	Straßengesetzes,	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	bestimmten	Betrages	geahndet	
werden.

§ 10 
Begriffe

(1)	Öffentliche	Straßen	im	Sinne	dieser	Satzung
sind	solche,	die	dem	öffentlichen	Verkehr	nach	dem	Brandenbur-
gisches
Straßengesetz	 oder	 dem	 Bundesfernstraßengesetz	 gewidmet	
sind.
(2)	Gehweg	im	Sinne	dieser	Satzung	ist	der	Straßenteil,	der	erkenn-
bar	von	der	Fahrbahn	abgesetzt	ist	und	dessen	Benutzung	durch	
Fußgänger	 vorgesehen	 oder	 geboten	 ist.	 Dazu	 gehören	 auch	 die	
Gehwegflächen,	die	gleichzeitig	durch	Kraftfahrzeuge	mitgenutzt	
werden	 können.	 Soweit	 Gehwege	 nicht	 vorhanden	 sind,	 gilt	 als	
Gehweg	ein	Streifen	von	1,50	m	Breite	entlang	der	Grundstücks-
grenze.	Gleiches	gilt	auch	für	gemeinsame	Geh-	und	Radwege	mit	
der	Kennzeichnung	VZ	240/	241	nach	§	41	Abs.	StVO	sind	auch	die	
gleichzeitig	als	Radwege	ausgewiesenen	Gehwege.
(3)	Fahrbahn	im	Sinne	dieser	Satzung	ist	die	gesamte	übrige	Stra-
ßenoberfläche,	also	neben	den	dem	Fahrverkehr	dienenden	Teile	
der	 Straße	 insbesondere	 auch	 die	 Trennstreifen,	 die	 befestigten	
Seitenstreifen,	die	Bankette,	die	Bushaltestellenbuchten.
(4)	Grundstück	im	Sinne	dieser	Satzung,	ist	ohne	Rücksicht	auf	die	
Grundbuchbezeichnung	 jeder	 zusammenhängende	 Grundbesitz,	
der	 eine	 wirtschaftliche	 Einheit	 nach	 den	 steuerrechtlichen	 Be-
stimmungen	(Grundsteuergesetz,	Bewertungsgesetz)	bildet	oder	
bilden	 würde,	 wenn	 das	 Grundstück	 nicht	 von	 der	 Grundsteuer	
befreit	wäre.	Liegt	Wohneigentum	oder	Teileigentum	vor,	so	ist	der	
katasterliche	Grundstücksbegriff	maßgebend.
(5)	Anliegende	Grundstücke	im	Sinne	dieser	Satzung	sind	Grund-
stücke,	 die	 unmittelbar	 oder	 durch	 Zwischenflächen	 (Gräben,	
Böschungen,	Mauern,	Wasserläufe,	Trenn-,	Rand-,	Seiten-	und	Si-
cherheitsstreifen	o.a.)	getrennt,	an	die	entsprechende	Straße	an-
grenzen.	Dabei	ist	es	unbeachtlich,	mit	welcher	Grundstücksseite	
sie	an	der	Straße	liegen.
(6)	 Hinterliegergrundstück	 im	 Sinne	 dieser	 Satzung	 sind	 Grund-
stücke,	die	durch	ein	oder	mehrere	Grundstücke,	die	an	die	öffent-
liche	 Straßenreinigung	 angeschlossenen	 Straßen	 getrennt	 sind	
bzw.	über	diese	erschlossen	werden.
(7)	 Erschlossen	 im	 Sinne	 des	 Straßenreinigungsrechts	 ist	 ein	
Grundstück,	wenn	die	Anlage	rechtlich	und	tatsächlich	einen	Zu-
gang	eröffnet,	der	eine	innerortsübliche	wirtschaftliche	Nutzung	
des	Grundstücks	ermöglicht.

§ 11 
Gebührentatbestand

Für	die	Inanspruchnahme	der	öffentlichen	Straßenreinigung	und	
der	 Durchführung	 des	 Winterdienstes	 in	 den	 Reinigungsklassen	
(RK)	S1;	S2;	S3;	W1	und	W2	erhebt	die	Stadt	Guben	Gebühren.
Für	die	Reinigungsklassen	S4	und	W3	wird	keine	Gebühr	erhoben.	
Es	gelten	die	allgemeinen	Anliegerpflichten	für	Grundstückseigen-
tümer.

§ 12 
Gebührenschuldner

(1)	Gebührenschuldner	 ist,	wer	die	mit	der	öffentlichen	Straßen-
reinigung	gebotene	Leistung	in	Anspruch	nimmt	oder	nach	Maß-
gabe	 der	 Straßenreinigungssatzung	 zu	 benutzen	 verpflichtet	 ist.	
Dies	 sind	 die	 Grundstückseigentümer,	 deren	 Grundstück	 (Anlie-
ger-	 oder	 Hinterliegergrundstück)	 durch	 eine	 an	 die	 öffentliche	
Straßenreinigung	angeschlossene	Straße	erschlossen	wird.
(2)	 Gebührenschuldner	 ist	 anstelle	 des	 Grundstückseigentümers	
in	folgender	Reihenfolge	
a)	 der	Erbbauberechtigte,	wenn	für	das	Grundstück	ein	Erbbau-

recht	besteht
b)	 der	 Nutzungsberechtigte	 nach	 §	 9	 des	 Sachenrechtsbereini-

gungsgesetzes,	wenn	ein	Nutzungsrecht	für	die	dort	genann-
ten	Personen	besteht.

um	die	Begehbarkeit	der	Gehwege	bzw.	die	Befahrbarkeit	der	Fahr-
bahnen	zu	gewährleisten.	Diese	Maßnahmen	sind	nach	erneutem	
Schneefall	 oder	 Glättebildung	 bis	 20.00	 Uhr	 zu	 wiederholen.	 Bei	
Dauerschnee	müssen	die	Beräumungen	so	erfolgen,	dass	die	Be-
gehbarkeit	 der	 Gehwege	 bzw.	 die	 Befahrbarkeit	 der	 Fahrbahnen	
gewährt	ist.	Zur	Abstumpfung	auf	Gehwegen	sind	grundsätzlich	
abstumpfende	Mittel	einzusetzen.	Der	Einsatz	auftauender	Mittel	
ist	auf	Gehwegen	dann	zulässig,	wenn	abstumpfende	Mittel	keine	
ausreichende	Wirkung	mehr	erzielen	(z.B.	Eisregen,	Blitzeis).
(4)	 Baumscheiben	 und	 begrünte	 Flächen	 dürfen	 nicht	 mit	 Salz	
oder	sonstigen	auftauenden	Mitteln	bestreut	werden.	Es	ist	eben-
so	 unzulässig	 mit	 Auftaumitteln	 durchsetzen	 Schnee	 auf	 Baum-
scheiben	abzulagern.
(5)	 Auf	 den	 mit	 Kies,	 Sand	 oder	 Schlacke	 befestigten	 Gehwegen	
sind	 die	 Schneemengen,	 die	 den	 Fußverkehr	 behindern,	 unter	
Schonung	 der	 Gehwege	 zu	 entfernen.	 Es	 ist	 untersagt,	 Schnee	
oder	 Eis	 von	 Grundstücken	 auf	 die	 Fahrbahn,	 Gehwege	 bzw.	 öf-
fentliche	Flächen	zu	schaffen.
(6)	Schnee	und	Eis	sind	auf	dem	an	die	Fahrbahn	angrenzenden	
Drittel	 des	 Gehweges	 oder	 des	 Seitenstreifens,	 wo	 dieses	 nicht	
möglich	ist,	auf	dem	Fahrbahnrand	zu	lagern.	Auf	Gehwegen	oder	
Fahrbahnen	kann	die	Ablagerung	auf	dem	an	das	Grundstück	des	
Reinigungspflichtigen	angrenzenden	Teil	des	Gehweges	erfolgen.	
Der	Fahr-	und	Fußgängerverkehr	darf	nicht	gefährdet	werden.
(7)	Rinnsteine,	Einlaufe	in	Entwässerungsanlagen	und	dem	Feuer-
löschwesen	dienende	Wasseranschlüsse	sind	freizuhalten.
(8)	Im	Übrigen	ist	der	Winterdienstpflichtige	auch	verpflichtet,	die	
Einfahrten	 bzw.	 Ausfahrten	 und	 den	 Gehweg	 zu	 räumen,	 wenn	
dieser	 von	 Schneeräumfahrzeugen	 mit	 Schnee	 erneut	 bedeckt	
wird.
(9)	 Ausgebrachter	 Streusand	 ist	 in	 der	 dem	 Einsatz	 folgenden	
nächsten	längeren	Tauperiode	zu	entfernen	und	auf	eigene	Kosten	
zu	entsorgen.	Es	ist	untersagt	Streusand	auf	den	Sicherheitsstrei-
fen	zu	kehren.
(10)	 Lässt	 die	 örtliche	 Situation	 die	 gleichzeitige	 Räumung	 von	
Fahrbahn	 und	 Gehweg	 nicht	 zu,	 ist	 der	 Räumung	 der	 Fahrbahn	
der	Vorrang	 zu	 geben.	 Diese	 Situation	 kann	 eintreten,	 wenn	 die	
verfügbaren	Ablagerungsflächen	die	anfallenden	Schneemengen	
nicht	 mehr	 aufnehmen	 können.	 Bei	 sehr	 großen	 Schneemengen	
werden	durch	die	Stadt	Guben	öffentliche	Flächen	zur	kostenlosen	
Schneeablagerung	bekannt	gegeben.
(11)	Die	Stadt	Guben	ist	nicht	verpflichtet	anfallende	Schneemen-
gen	aus	dem	Straßenverkehrsraum	abzufahren.
(12)	Ein	Recht	zur	Beräumung	der	Radfahrwege	besteht	nicht.

§ 8 
Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen

(1)	Wer	eine	öffentliche	Straße	über	das	übliche	Maß	hinaus	ver-
unreinigt,	hat	gemäß	§	17	BbgStrG	die	Verunreinigung	ohne	Auf-
forderung	unverzüglich	zu	beseitigen.	Anderenfalls	kann	die	Stadt	
Guben	die	Verunreinigung	auf	Kosten	des	Verursachers	beseitigen.	
Unberührt	bleibt	die	Verpflichtung	des	Reinigungspflichtigen,	die	
Verunreinigung	zu	beseitigen,	soweit	ihm	dies	zumutbar	ist.
(2)	Absatz	1	gilt	auch	für	Verunreinigung	durch	Hundekot,	Streu-
sand	und	Sperrmüllresten.

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten

(1)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig	
a)	 seiner	 Reinigungspflicht	 bzw.	 seiner	 Pflicht	 zur	 Schnee-	 und	

Glättebeseitigung	 nach	 dieser	 Satzung	 nicht	 nachkommt,	 ins-
besondere	wer	die	in	den	§§	5	und	7	genannten	Straßenflächen	
nicht	 im	erforderlichen	Umfang	oder	 in	der	erforderlichen	Art	
und	 Weise	 oder	 zur	 erforderlichen	 Zeit	 reinigt,	 vom	 Schnee	
räumt	oder	mit	geeigneten	abstumpfenden	Mitteln	streut;

b)	 außergewöhnliche	Verunreinigungen	von	Straßen	nicht	unver-
züglich	beseitigt.

(2)	Für	das	Verfahren	gelten	die	Vorschriften	des	Gesetzes	über	die	
Ordnungswidrigkeiten	 (OWiG)	 in	 der	 jeweils	 geltenden	 Fassung.	
Zuständige	Behörde	 im	Sinne	des	§	36	Abs.	1	Nr.	1	OWiG	ist	der	
Bürgermeister.
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(2)	Die	Gebührenschuld	entsteht	jeweils	zu	Beginn	des	Erhebungs-

zeitraumes.

(3)	Ändert	sich	während	der	Dauer	des	Benutzungsverhältnisses	

die	 Bemessungsgrundlage	 (z.B.	 Änderung	 der	 Reinigungsklasse,	

Neuvermessung	des	Grundstückes),	so	ändert	sich	mit	Beginn	des	

auf	den	Eintritt	des	maßgeblichen	Ereignisses	folgenden	01.01.	die	

Gebührenschuld.

(4)	 Kann	 eine	 Reinigungsleistung	 der	 durch	 die	 öffentliche	 Stra-

ßenreinigung	zu	reinigenden	Straßen	wegen	Aufgrabungen,	Bau-
arbeiten	oder	aus	sonstigen	Gründen,	die	die	Stadt	Guben	zu	ver-

treten	hat	oder	wegen	höherer	Gewalt	länger	als	4	Wochen	nicht	
durchgeführt	 werden,	 so	 wird	 die	 Gebührenschuld	 des	 Gebüh-

renschuldners	 gemindert.	 Die	Verringerung	 der	 Gebühr	 tritt	 mit	

Ablauf	 des	 Monats,	 in	 dem	 die	 Reinigungsleistung	 erstmals	 ein-
geschränkt	oder	eingestellt	wird	ein	und	beträgt	für	jeden	Monat	

ohne	Reinigungsleistung	ein	Zwölftel	der	Jahresgebühr.

§ 17 
Festsetzung, Fälligkeit und Einziehung der Gebühr

(1)	Die	Gebühr	wird	durch	schriftlichen	Gebührenbescheid	festge-

setzt	und	erhoben.
(2)	Die	Gebühren	für	den	Erhebungszeitraum	werden	am	15.02.,	

15.05.,	15.08.	und	15.11.	zu	je	einem	Viertel	fällig.	Wird	der	Gebüh-

renbescheid	erst	nach	einem	der	genannten	Fälligkeitstermine	be-

kannt	gegeben,	werden	auf	bereits	verstrichene	Fälligkeitstermine	

entfallende	Beträge	einen	Monat	nach	Bekanntgabe	des	Gebüh-

renbescheides	fällig.	Alle	verbleibenden	Fälligkeitstermine	bleiben	

bestehen.

(3)	 Auf	 Antrag	 des	 Gebührenschuldners	 kann	 die	 Straßenreini-

gungsgebühr	 abweichend	 vom	 Absatz	 2	 in	 einem	 Jahresbeitrag	

am	1.	Juli	eines	jeden	Jahres	entrichtet	werden.	Der	Antrag	ist	bis	

zum	31.	Dezember	des	Vorjahres	zu	stellen.

(4)	Nachzuzahlende	Gebühren	sind	innerhalb	eines	Monats	nach	

Bekanntgabe	des	Gebührenbescheides	fällig.
(5)	 Gebührenüberzahlungen,	 insbesondere	 im	 Fall	 einer	 gemin-

derten	 Gebührenschuld	 infolge	 eines	 Reinigungsausfalls	 nach	 §	

16	Abs.	4	dieser	Satzung	werden	durch	Aufrechnung	oder	Erstat-

tung	ausgeglichen.

(6)	Rückständige	Gebühren	werden	im	Verwaltungswege	(Vollstre-

ckung)	beigetrieben.

§ 18 
Inkrafttreten

Die	Satzung	der	Stadt	Guben	über	die	Straßenreinigung	und	den	

Winterdienst(Straßenreinigungssatzung)	 einschließlich	 der	 Anla-

ge	1	-	Verzeichnis	über	die	öffentliche	Straßenreinigung	-	tritt	am	

1.	 Januar	 2021	 in	 Kraft.	 Gleichzeitig	 tritt	 die	 Straßenreinigungs-

satzung	vom	1.	Januar	2015	nebst	Verzeichnis	über	die	öffentliche	

Straßenreinigung	 außer	 Kraft.	 Gleichzeitig	 tritt	 die	 Straßenreini-
gungsgebührensatzung	vom	01.	Januar	2015	außer	Kraft.

Anlage	1	zur	Satzung:
Straßenverzeichnis	über	die	Reinigungsklassen	für	die	Straßenrei-

nigung	und	den	Winterdienst.

Guben,	den

Fred Mahro

Bürgermeister

(3)	Bei	ungeklärten	Eigentumsverhältnissen	sowie	nicht	feststell-
barer	Erbbau-	oder	Nutzungsberechtigter	ist	derjenige	Gebühren-
schuldner,	 der	 die	 tatsächliche	 Sachherrschaft	 über	 das	 Grund-
stück	ausübt.
(4)	Mehrere	Gebührenschuldner	haften	als	Gesamtschuldner.
(5)	 Die	 Straßenreinigungsgebühr	 wird	 als	 Jahresgebühr	 festge-
setzt.	Beim	Wechsel	des	Eigentums	ist	der	neue	Eigentümer	vom	
Beginn	des	auf	den	Wechsel	folgenden	01.01.	Gebührenschuldner.	
Davon	 abweichende	 privatrechtliche	 Vereinbarungen	 im	 notari-
ellen	Vertrag	haben	keine	Auswirkungen	auf	die	Gebührenpflicht	
des	ehemaligen	Eigentümers.
(6)	Die	Gebührenschuldner	haben	alle	für	die	Berechnung	der	Ge-
bühren	erforderlichen	Auskünfte	zu	erteilen.

§ 13 
Gebührenmaßstab, Bemessungsgrundlage

(1)	 Gebührenmaßstab	 ist	 die	 Quadratwurzel	 aus	 der	 Fläche	 des	
Grundstückes,	nachfolgend	Flächenmeter	genannt.
Die	 Quadratwurzel	 wird	 auf	 eine	 ganze	 Zahl	 zwei	 Stellen	 nach	
dem	 Komma	 auf-	 bzw.	 abgerundet	 (Berechnungsfaktor).	 Ist	 die	
dritte	Stelle	hinter	dem	Komma	5	oder	größer,	so	wird	aufgerun-
det,	 ist	die	dritte	Stelle	hinter	dem	Komma	kleiner	als	5,	so	wird	
abgerundet.
(2)	Bemessungsgrundlage	der	Straßenreinigungsgebühren	sind
1.	 die	Flächenmeter	des	Anlieger-	oder	Hinterliegergrundstückes,	

das	durch	die	an	die	öffentliche	Straßenreinigung	angeschlos-
sene	Straße	erschlossen	wird,

2.	 die	 im	 Verzeichnis	 über	 die	 öffentliche	 Straßenreinigung	 der	
Straße	 zugeordneten	 Reinigungsklassen.	 Bei	 mehrfach	 er-
schlossenen	Grundstücken	werden	für	jede	an	die	öffentliche	
Straßenreinigung	angeschlossene	Straße,	die	das	Grundstück	
erschließt,	Gebühren	erhoben.

(3)	 Bei	 der	 Ermittlung	 der	 für	 die	 Gebührenberechnung	 maßge-
benden	 Grundstücksflächen	 bleiben	 landwirtschaftlich-	 (Acker-,	
Brach-,	Grünland	und	Obstanbauflächen)	oder	forstwirtschaftlich	
(Wald)	genutzte	Flächen	unberücksichtigt,	wenn	diese	Nutzungs-
arten	zu	Beginn	des	Erhebungszeitraumes	in	das	Grundbuch	ein-
getragen	sind	und	die	tatsächliche	Nutzung	in	Übereinstimmung	
mit	dem	Grundbucheintrag	erfolgt.
(4)	Liegt	ein	Grundstück	gemäß	§13	Abs.	2	an	mehr	als	einer	durch	
die	Stadt	Guben	zu	reinigenden	Straßen	wird	eine	Ermäßigung	in	
Höhe	 von	 5	 v.	 H.	 auf	 die	 zweite	 und	 in	 Höhe	 von	 10	 v.H.	 auf	 die	
dritte	und	vierte	Seite	gewährt.
Den	entstandenen	Gebührenausfall	trägt	die	Stadt	Guben.

§ 14 
Gebührensatz

Für	die	 jeweilige	Reinigungsklasse	werden	pro	Flächenmeter	 fol-
gende	Jahresgebühren	erhoben:

Reinigungsklasse Gebühr/Flächenmeter
S1 3,53	€
S2 1,28	€
S3 0,32	€
S4 0,00	€
W1 2,76	€
W2 1,04	€
W3 0,00	€

§ 15 
Gebührenpflicht

Die	Gebührenpflicht	entsteht	unbefristet	erstmals	mit	Beginn	des	
Monats,	der	auf	den	Anschluss	des	Grundstückes	an	die	öffentli-
che	Straßenreinigung	folgt.	Sie	endet	mit	dem	Ablauf	des	Monats,	
in	dem	das	Grundstück	aus	dem	Anschluss	an	die	öffentliche	Stra-
ßenreinigung	ausscheidet.

§ 16 
Gebührenschuld

(1)	 Erhebungszeitraum	 für	 die	 Straßenreinigungsgebühr	 ist	 das	
Kalenderjahr.
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Anlage 1 zur Satzung: Straßenverzeichnis über die Reinigungsklassen für Straßenreinigung und den 
Winterdienst
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Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Guben

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen entsprechend § 5 des  
Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) für das Jahr 2021

Auf	der	Grundlage	des	§	5	des	Brandenburgischen	Ladenöffnungs-
gesetzes	vom	27.11.2006	(GVBl.	Bbg.	Teil	 I	Nr.	15,	S.	158),	zuletzt	
geändert	durch	Gesetz	vom	25.04.2017	(GVBl.	Bbg.	Teil	I	Nr.	8),	er-
lässt	 die	 Stadt	 Guben	 als	 zuständige	 örtliche	 Ordnungsbehörde	
folgende	ordnungsbehördliche	Verordnung:

§ 1 
Öffnung von Verkaufsstellen an Sonn- oder  

Feiertagen entsprechend § 5 des Brandenburgischen  
Ladenöffnungsgesetzes

(1)	Verkaufsstellen	dürfen	an	folgenden	Sonn-	oder	Feiertagen	im	
Jahr	2021	 im	gesamten	Stadtgebiet	der	Stadt	Guben	aus	Anlass	
von	 besonderen	 Ereignissen	 in	 der	 Zeit	 von	 13:00	 Uhr	 bis	 20:00	
Uhr	 geöffnet	 sein,	 soweit	 nicht	 Lärmschutzgebote	 entgegenste-
hen:
•	 14.02.2021	–	„Valentinstag“
•	 30.05.2021	–	„Frühling	an	der	Neiße“
•	 03.10.2021	–	„Tag	der	Deutschen	Einheit“
•	 28.11.2021	–	„Start	in	den	Advent	mit	Lichterfest“
•	 12.12.2021–	„Weihnachtsmarkt“
(2)	Über	§	5	Absatz	1	BbgLöG	hinaus	dürfen	Verkaufsstellen	aus	An-
lass	regionaler	Ereignisse	oder	besonderer	Jubiläen	an	einem	wei-
teren	Sonn-	oder	Feiertag	 im	Jahr	2021	 in	der	Zeit	von	13:00	Uhr		
bis	20:00	Uhr	geöffnet	sein:
•	 14.03.2021	–	„Stadtteilfest	an	der	Schillerstraße“
(3)	 Eine	 Öffnung	 darf	 nicht	 für	 den	 Karfreitag,	 die	 Oster-	 und	
Pfingstsonntage,	den	Volkstrauertag,	den	Totensonntag,	den	ers-
ten	und	zweiten	Weihnachtsfeiertag	zugelassen	werden.	Mehr	als	

zwei	Sonn-	oder	Feiertage	innerhalb	von	vier	Wochen	dürfen	nicht	
freigegeben	werden.

§ 2 
Schutz der Arbeitnehmer

Bei	 der	 Beschäftigung	 von	 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern	
auf	Grund	dieser	Verordnung	ist	der	§	10	BbgLöG,	das	Arbeitszeit-
gesetz,	der	Manteltarifvertrag	für	die	Arbeitnehmer	im	Einzelhan-
del,	 das	 Jugendarbeitsschutzgesetz	 und	 das	 Mutterschutzgesetz	
zu	beachten.

§ 3 
Geltungsdauer

Die	Geltungsdauer	dieser	ordnungsbehördlichen	Verordnung	wird	
bis	zum	31.12.2021	beschränkt.

§ 4 
Inkrafttreten

Diese	Verordnung	tritt	am	01.01.2021	in	Kraft.

Guben,	den	11.11.2020

Fred Mahro
Bürgermeister
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Ausschreibung

Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (FAMI) (m/w/d) - Fachrichtung Bibliothek

Sie interessieren sich für Literatur, Medien und Kultur?
Sie	haben	Freude	an	Informationstechnik	und	am	Umgang	mit	
Menschen?	Dann	sind	Sie	bei	der	Stadtbibliothek	Guben	genau	
richtig!	Die	Stadt	Guben	sucht	ab	dem	1. September 2021	Aus-
zubildende	für	die	städtische	Bibliothek.

Zu	Ihren	Hauptaufgaben	als	FAMI	gehören	der	Aufbau	und	die	
Pflege	 vom	 Bibliotheksbestand	 sowie	 die	 Beratung	 von	 Besu-
chenden	 und	 die	 Vermittlung	 von	 Informationen.	 Sie	 werden	
auch	 eingesetzt	 in	 der	 Veranstaltungsarbeit	 mit	 Kindern	 und	
Jugendlichen,	inklusive	der	dazugehörigen	Öffentlichkeitsarbeit.	
Mit	der	Ausbildung	qualifizieren	Sie	sich	für	eine	spätere	Tätig-
keit	 in	öffentlichen,	privaten	und	wissenschaftlichen	Bibliothe-
ken.	Sie	bekommen	also	einen	vielschichtigen	und	zukunftsori-
entierten	Beruf.

Diese Voraussetzungen sollten Sie mitbringen!
Sie	besitzen	mindestens	die	Fachoberschulreife	mit	der	Berech-
tigung	zum	Besuch	der	gymnasialen	Oberstufe	und	haben	eine	
gute	mündliche	und	schriftliche	Ausdrucksweise.

Darüber	hinaus	sollten	Sie	zuverlässig	sein,	ein	offenes	und	kom-
munikatives	Wesen	besitzen	und	geschickt	sein	im	Umgang	mit	
Menschen.	 Sie	 bewahren	 Ihr	 kundenorientiertes,	 freundliches	
Auftreten	auch	 in	stressigen	Situationen.	Eine	schnelle	Auffas-
sungsgabe	sowie	Flexibilität	bei	der	Arbeit	sind	für	Sie	selbstver-
ständlich.	Sie	erledigen	Ihre	Aufgaben	sorgfältig	und	verantwor-
tungsbewusst.	Es	macht	Ihnen	Freude,	im	Team	zu	wirken.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Fachangestellte*r	 für	 Medien-	 und	 Informationsdienste	 ist	 ein	
anerkannter	 Beruf	 nach	 dem	 Berufsbildungsgesetz	 (BBiG).	 Die	
Ausbildung	 erfolgt	 im	 dualen	 System	 von	 Betrieb	 und	 Berufs-
schule.	 Der	 vorwiegend	 praktische	 Ausbildungsbereich	 erfolgt	
in	einer	der	schönsten	und	modernsten	Bibliotheken	Branden-
burgs	 mit	 ca.	 45.000	 Medieneinheiten.	 Der	 Berufsschulunter-
richt	findet	an	der	Louise-Schröder-Schule	(Oberstufenzentrum)	
in	Berlin	statt.	Ausbildungsbeginn	ist	am	1.	September	2021.

Was bieten wir Ihnen?
Die	 Ausbildungsvergütung	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Tarifvertrag	
für	Auszubildende	im	öffentlichen	Dienst	(TVAöD).	Sie	erhalten	
einen	Lernmittelzuschuss	in	Höhe	von	50,00	Euro	für	jedes	Aus-
bildungsjahr	 sowie	 30	 Tage	 Urlaub	 und	 vermögenswirksame	
Leistungen.	 Bei	 erfolgreich	 abgelegter	 Abschlussprüfung	 be-
kommen	Sie	eine	Abschlussprämie	in	Höhe	von	400	€.

Sollten	 wir	 Ihr	 Interesse	 geweckt	 haben,	 senden	 Sie	 bitte	 Ihre	
aussagekräftige	Bewerbung	mit	den	üblichen	Unterlagen	(Mo-
tivationsschreiben,	 handgeschriebener	 tabellarischer	 Lebens-
lauf,	Kopien	der	letzten	drei	Schulzeugnisse,	Einschätzung	zum	
Arbeits-	und	Sozialverhalten)	bis	zum	31. Januar 2021	an	Stadt 
Guben, Fachbereich I, Gasstraße 4, 03172 Guben.

Bewerbende,	 die	 nicht	 volljährig	 sein	 sollten,	 fügen	 bitte	 eine	
Einverständniserklärung	 der	 gesetzlichen	 Vertretung	 und	 eine	
amtsärztliche	 Bescheinigung	 über	 die	 Erstuntersuchung	 nach		
§	32	Abs.	1	JArbSchG	bei.

Nach	 Ablauf	 der	 Bewerbungsfrist	 eingehende	 Bewerbungen	
bleiben	unberücksichtigt.	Bewerbende	erhalten,	sofern	sie	nach	
den	Bewerbungsunterlagen	als	geeignet	erscheinen,	eine	Einla-
dung	 zu	 einem	 Eignungstest.	 Des	Weiteren	 weisen	 wir	 darauf	
hin,	dass	von	Seiten	der	Stadt	Guben	im	Zusammenhang	mit	der	
Bewerbung	 entstehende	 Kosten	 (z.	 B.	 Fahrt-	 und	 Bewerbungs-
kosten)	nicht	übernommen	werden.

Bewerbungen	 per	 E-Mail	 können	 unter	 der	 E-Mail-Adresse		
FB1@guben.de	eingereicht	werden.

Bewerbungen	 geeigneter	 schwerbehinderter	 Menschen	 und	
Gleichgestellter	i.S.	des	§	2	Abs.	3	SGB	IX	sind	grundsätzlich	er-
wünscht.	Ein	entsprechender	Nachweis	ist	den	Bewerbungsun-
terlagen	beizulegen.

Angesichts	 der	 in	 der	 Stadt	 Guben	 anzustrebenden	 Chancen-
gleichheit	 in	 allen	 Bereichen	 des	 Berufslebens	 sind	 Bewerbun-
gen	von	Frauen	und	Männern	gleichermaßen	erwünscht.

Ein	 mögliches	 Engagement	 in	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	 wird	
begrüßt	und	unterstützt.

Wir	 bitten	 um	 Verständnis,	 dass	 aus	 Kostengründen	 Bewer-
bungsunterlagen	nur	zurückgeschickt	werden	können,	wenn	ein	
adressierter	 und	 ausreichend	 frankierter	 Rückumschlag	 beige-
fügt	ist.	Andernfalls	liegen	Ihre	Unterlagen	nach	Abschluss	des	
Stellenbesetzungsverfahrens	vier	Wochen	zur	Abholung	bereit.
Hinweise	zum	Datenschutz	finden	Sie	unter	
https://guben.de/sonst/datenschutz.html.
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Ausschreibung

Verwaltungsinformatik Brandenburg (w/m/d)

Sie wollen Ihre persönliche Zukunft als auch die Zukunft der 
Stadt Guben aktiv gestalten?
Die	 Stadt	 Guben	 bietet	 ab	 dem	 1. Oktober 2021	 einen	 Ausbil-
dungsplatz	 für	 Studienbewerbende	 im	 praxisintegrierten Ba-
chelor of Science - Studiengang „Verwaltungsinformatik Bran-
denburg“	an	der	Technischen	Hochschule	Wildau	an.

Als	eine	auf	den	Verwaltungs-IT-Bereich	spezialisierte	Person	op-
timieren	 Sie	 bürokratische	 Abläufe	 und	 vereinfachen	 Prozesse,	
um	 sie	 effizienter	 zu	 gestalten.	 Im	 Rahmen	 des	 Studiums	 wer-
den	Ihnen	neben	den	IT-spezifischen	Inhalten	auch	qualifizierte	
rechtliche,	 betriebswirtschaftliche	 sowie	 verwaltungswissen-
schaftliche	 Kenntnisse	 vermittelt.	 Sie	 bilden	 die	 Schnittstelle	
zwischen	 der	 Informationstechnik	 und	 der	 klassischen	Verwal-
tung.

Diese Voraussetzungen sollten Sie mitbringen!
Für	 den	 Studiengang	 Verwaltungsinformatik	 Brandenburg	 be-
nötigen	 Sie	 die	 Hochschulzugangsberechtigung.	 Dies	 ist	 zum	
Beispiel	 das	 Abitur	 oder	 die	 allgemeine	 Fachhochschulreife.	 In	
den	Fächern	Mathematik,	Informatik	und	Englisch	erreichten	Sie	
gute	Leistungen.
Darüber	hinaus	bringen	Sie	ein	Interesse	an	Informationstechnik	
mit	und	besitzen	die	Fähigkeit	zu	analytischem	Denken.	Sie	sind	
bereit,	sich	in	neue	Tätigkeitsgebiete	rasch	einzuarbeiten.	Hohes	
Maß	 an	 Leistungs-	 und	 Lernbereitschaft	 sowie	 ein	Verständnis	
für	technische	Zusammenhänge	sind	für	Sie	selbstverständlich.	
Verantwortungsgefühl	 gegenüber	 unserer	 Gesellschaft	 setzen	
wir	 bei	 Ihnen	 voraus.	 Belastbarkeit,	 Flexibilität	 und	Teamfähig-
keit	sind	besonders	wichtig.

Wie läuft das Studium ab?
Das	 Studium	 ist	 dual	 aufgebaut.	 Die	 Regelstudienzeit	 beträgt	
sieben	Studienhalbjahre	und	gliedert	sich	in	folgende	Abschnit-
te:
1.	 fachwissenschaftliches	 Grundlagenstudium	 (1.	 bis	 3.	 Studi-

enhalbjahr),
2.	 fachwissenschaftliches	Grundlagenstudium	und	Praktikum	I	

und	II	(jeweils	in	4.	und	5.	Studienhalbjahr),
3.	 Fachtheoretisches	 Vertiefungsstudium	 und	 Praktikum	 III	 (6.	

Studienhalbjahr)
4.	 Praktikum	 IV,	 Bachelorarbeit	 und	 mündliche	 Abschlussprü-

fung	(7.	Studienhalbjahr).

Was bieten wir?
Flexible	Arbeitszeiten	und	30	Tage	Urlaub	sowie	monatliche	Be-
züge	in	Höhe	von	derzeit	1.313,48	Euro.

Sollten	 wir	 Ihr	 Interesse	 geweckt	 haben,	 senden	 Sie	 bitte	 Ihre	
aussagekräftige	 Bewerbung	 mit	 den	 üblichen	 Unterlagen	 (Mo-
tivationsschreiben,	 handgeschriebener	 tabellarischer	 Lebens-
lauf,	Kopien	der	 letzten	drei	Schulzeugnisse,	Einschätzung	zum	
Arbeits-	und	Sozialverhalten)	bis	zum	31.	Januar	2021	an	Stadt 
Guben, Fachbereich I, Gasstraße 4 in 03172 Guben.
Bewerbende,	 die	 nicht	 volljährig	 sein	 sollten,	 fügen	 bitte	 eine	
Einverständniserklärung	 der	 gesetzlichen	 Vertretung	 und	 eine	
amtsärztliche	 Bescheinigung	 über	 die	 Erstuntersuchung	 nach		
§	32	Abs.	1	JArbSchG	bei.

Nach	 Ablauf	 der	 Bewerbungsfrist	 eingehende	 Bewerbungen	
bleiben	unberücksichtigt.	Bewerbende	erhalten,	sofern	sie	nach	
den	 Bewerbungsunterlagen	 als	 geeignet	 erscheinen,	 eine	 Ein-
ladung	 zu	 einem	 Eignungstest.	 Dieser	 wird	 voraussichtlich	 am		
16. Februar 2021 in der Zeit von 12:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr	im	
Rathaus	 stattfinden.	 Des	Weiteren	 weisen	 wir	 darauf	 hin,	 dass	
von	Seiten	der	Stadt	Guben	im	Zusammenhang	mit	der	Bewer-
bung	 entstehende	 Kosten	 (z.	 B.	 Fahrt-	 und	 Bewerbungskosten)	
nicht	übernommen	werden.

Bewerbungen	per	E-Mail	können	unter	der	E-Mail-Adresse	
FB1@guben.de	eingereicht	werden.

Bewerbungen	 geeigneter	 schwerbehinderter	 Menschen	 und	
Gleichgestellter	 i.S.	des	§	2	Abs.	3	SGB	IX	sind	grundsätzlich	er-
wünscht.	Ein	entsprechender	Nachweis	ist	den	Bewerbungsun-
terlagen	beizulegen.

Angesichts	 der	 in	 der	 Stadt	 Guben	 anzustrebenden	 Chancen-
gleichheit	 in	 allen	 Bereichen	 des	 Berufslebens	 sind	 Bewerbun-
gen	von	Frauen	und	Männern	gleichermaßen	erwünscht.
Ein	 mögliches	 Engagement	 in	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	 wird	
begrüßt	und	unterstützt.

Wir	 bitten	 um	 Verständnis,	 dass	 aus	 Kostengründen	 Bewer-
bungsunterlagen	nur	zurückgeschickt	werden	können,	wenn	ein	
adressierter	 und	 ausreichend	 frankierter	 Rückumschlag	 beige-
fügt	ist.	Andernfalls	 liegen	Ihre	Unterlagen	nach	Abschluss	des	
Stellenbesetzungsverfahrens	vier	Wochen	zur	Abholung	bereit.
Hinweise	 zum	 Datenschutz	 finden	 Sie	 unter	 https://guben.de/
sonst/datenschutz.html.
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Ausschreibung

Verwaltungsfachangestellter (w/m/d)

Sie wollen Ihre persönliche Zukunft als auch die Zukunft der 
Stadt Guben aktiv gestalten?
Wenn	Sie	Interesse	für	öffentliche	Aufgaben	und	besonderes	Ver-
antwortungsgefühl	gegenüber	unserer	Gesellschaft	haben,	sich	
gerne	 mit	 wirtschaftlichen	 Zusammenhängen	 beschäftigen,	
Rechts-	 und	 Verwaltungsfragen	 Ihre	 Neugierde	 wecken,	 Ihnen	
aber	auch	der	Umgang	mit	Menschen	wichtig	ist,	dann	starten	
Sie	ab	dem	1. September 2021	mit	einer	Ausbildung	für	Fachan-
gestellte	 in	 der	Verwaltung	 in	 eine	 interessante	 und	 abwechs-
lungsreiche	Zukunft.
Schon	während	der	Ausbildung	lernen	Sie	viele	der	spannenden	
Herausforderungen	kennen,	die	an	die	Verwaltung	der	Stadt	Gu-
ben	gestellt	werden.	Je	nach	Einsatzbereich	kümmern	Sie	sich	in	
der	Sachbearbeitung	um	die	Anliegen	unserer	Einwohnerschaft,	
erbringen	Beratungsleistungen,	wickeln	den	Zahlungsverkehr	ab	
oder	bereiten	Entscheidungen	vor.
Sie	bekommen	also	einen	attraktiven,	anspruchsvollen	und	ab-
wechslungsreichen	Beruf	–	in	und	für	Guben.

Diese Voraussetzungen sollten Sie mitbringen!
Sie	besitzen	mindestens	die	Fachoberschulreife	mit	der	Berechti-
gung	zum	Besuch	der	gymnasialen	Oberstufe.
Darüber	hinaus	sollten	Sie	aufgeschlossen	sein,	ein	offenes	und	
kommunikatives	Wesen	besitzen	und	gern	mit	Menschen	zu	tun	
haben.	Eine	schnelle	Auffassungsgabe	sowie	Flexibilität	bei	der	
Arbeit	 sind	 für	 Sie	 selbstverständlich.	 Sie	 übernehmen	 Verant-
wortung	für	 Ihre	Aufgaben	und	setzen	sich	engagiert	für	diese	
ein.	Es	macht	Ihnen	Freude,	im	Team	zu	wirken.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Verwaltungsfachangestellte*r	 ist	 ein	 anerkannter	 Beruf	 nach	
dem	 Berufsbildungsgesetz	 (BBiG).	 Die	 duale	 Berufsausbildung	
dauert	 drei	 Jahre.	 Theoretische	 Ausbildungsabschnitte	 am	
Oberstufenzentrum	II	in	Cottbus	und	am	Niederlausitzer	Studi-
eninstitut	 in	Lübben	wechseln	mit	praktischen	Ausbildungsab-
schnitten	in	den	verschiedenen	Fachbereichen	der	Stadt	Guben.	
Ausbildungsbeginn	ist	am	1.	September.

Was bieten wir Ihnen?
Die	 Ausbildungsvergütung	 richtet	 sich	 nach	 dem	 Tarifvertrag	
für	Auszubildende	im	öffentlichen	Dienst	(TVAöD).	Sie	erhalten	
einen	Lernmittelzuschuss	in	Höhe	von	50,00	Euro	für	jedes	Aus-
bildungsjahr	 sowie	 30	 Tage	 Urlaub	 und	 vermögenswirksame	
Leistungen.	Bei	erfolgreich	abgelegter	Abschlussprüfung	bekom-
men	Sie	eine	Abschlussprämie	 in	Höhe	von	400	€.	Es	bestehen	
gute	Chancen	auf	eine	Übernahme	nach	der	erfolgreichen	Aus-
bildung.

Sollten	 wir	 Ihr	 Interesse	 geweckt	 haben,	 senden	 Sie	 bitte	 Ihre	
aussagekräftige	 Bewerbung	 mit	 den	 üblichen	 Unterlagen	 (Mo-
tivationsschreiben,	 handgeschriebener	 tabellarischer	 Lebens-
lauf,	Kopien	der	 letzten	drei	Schulzeugnisse,	Einschätzung	zum	
Arbeits-	und	Sozialverhalten)	bis	zum	31.	Januar	2021	an	Stadt 
Guben, Fachbereich I, Gasstraße 4, 03172 Guben.
Bewerbende,	 die	 nicht	 volljährig	 sein	 sollten,	 fügen	 bitte	 eine	
Einverständniserklärung	 der	 gesetzlichen	 Vertretung	 und	 eine	
amtsärztliche	 Bescheinigung	 über	 die	 Erstuntersuchung	 nach		
§	32	Abs.	1	JArbSchG	bei.

Nach	 Ablauf	 der	 Bewerbungsfrist	 eingehende	 Bewerbungen	
bleiben	unberücksichtigt.	Bewerbende	erhalten,	sofern	sie	nach	
den	 Bewerbungsunterlagen	 als	 geeignet	 erscheinen,	 eine	 Ein-
ladung	 zu	 einem	 Eignungstest.	 Dieser	 wird	 voraussichtlich	 am		
16. Februar 2021 in der Zeit von 12:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr	im	
Rathaus	 stattfinden.	 Des	Weiteren	 weisen	 wir	 darauf	 hin,	 dass	
von	Seiten	der	Stadt	Guben	im	Zusammenhang	mit	der	Bewer-
bung	 entstehende	 Kosten	 (z.	 B.	 Fahrt-	 und	 Bewerbungskosten)	
nicht	übernommen	werden.

Bewerbungen	 per	 E-Mail	 können	 unter	 der	 E-Mail-Adresse		
FB1@guben.de	eingereicht	werden.

Bewerbungen	 geeigneter	 schwerbehinderter	 Menschen	 und	
Gleichgestellter	i.	S.	des	§	2	Abs.	3	SGB	IX	sind	grundsätzlich	er-
wünscht.	Ein	entsprechender	Nachweis	ist	den	Bewerbungsun-
terlagen	beizulegen.

Angesichts	 der	 in	 der	 Stadt	 Guben	 anzustrebenden	 Chancen-
gleichheit	 in	 allen	 Bereichen	 des	 Berufslebens	 sind	 Bewerbun-
gen	von	Frauen	und	Männern	gleichermaßen	erwünscht.

Ein	 mögliches	 Engagement	 in	 der	 Freiwilligen	 Feuerwehr	 wird	
begrüßt	und	unterstützt.

Wir	 bitten	 um	 Verständnis,	 dass	 aus	 Kostengründen	 Bewer-
bungsunterlagen	nur	zurückgeschickt	werden	können,	wenn	ein	
adressierter	 und	 ausreichend	 frankierter	 Rückumschlag	 beige-
fügt	ist.	Andernfalls	 liegen	Ihre	Unterlagen	nach	Abschluss	des	
Stellenbesetzungsverfahrens	vier	Wochen	zur	Abholung	bereit.
Hinweise	 zum	 Datenschutz	 finden	 Sie	 unter	 https://guben.de/
sonst/datenschutz.html.

Sitzungen der  Stadtverordnetenversammlung Guben
(Stand bei Redaktionsschluss)
Alle interessierten Bürger sind herzlich eingeladen! Die Sitzungen finden in der Alten Färberei der Stadtverwaltung Guben statt.

16.12.2020	 16:00	Uhr	 Stadtverordnetenversammlung
25.01.2021	 16:00	Uhr	 Rechnungsprüfungsausschuss

Aufgrund der Abstands- und Hygienebestimmungen weisen wir auf die begrenzten Platzkapazitäten hin.
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II. Gemeinde Schenkendöbern

Gefasste Beschlüsse der Gemeindevertretung Schenkendöbern
Beschluss Nr. 26/20 GV-Sitzung 17.11.2020
Windparkerweiterung Sembten III – WEA 5, WEA 6, WEA 7
Gestattungsvertrag Kabeltrasse und Bau von Wegen
Die	 Gemeindevertretung	 Schenkendöbern	 beschließt	 den	 beilie-
genden	Vertrag	für	die	Inanspruchnahme	der	Gemeindegrundstü-
cke	(Gemarkung	Sembten,	Flur	2,	Flurstücke	313,319	und	479)	im	
Rahmen	 der	 Windparkerweiterung	 Sembten	 III,	 Kabeltrasse	 und	
Bau	von	Wegen

Beschluss Nr. 27/20 GV-Sitzung 17.11.2020
Vergabe der Lieferleistung – Tische und Stühle für das Kinderhaus 
„Dreikäsehoch“ in Grano
Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Schenkendöbern	 be-
schließt	die	Vergabe	der	Lieferleistung	von	Tischen	und	Stühlen	für	
das	Kinderhaus	„Dreikäsehoch“	in	Grano	an	Bieter	1.
Das	 Angebot	 der	 vorgeschlagenen	 Firma	 stellt	 sich	 als	 das	 wirt-
schaftlich	Günstigste	dar.	Zudem	sind	Fachkunde,	Leistungsfähig-
keit	 und	 Zuverlässigkeit	 der	 Firma	 aufgrund	 von	 Referenzen	 und	
der	bisherigen	Zusammenarbeit	belegt.

Beschluss Nr. 28/20 GV-Sitzung 17.11.2020
Vergabe der Lieferleistung – Außenspielgerät für das Kinderhaus 
Groß Gastrose

Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Schenkendöbern	 be-
schließt	die	Vergabe	der	Lieferleistung	eines	Außenspielgerätes	an	
Bieter	1.
Das	 Angebot	 der	 vorgeschlagenen	 Firma	 stellt	 sich	 als	 das	 wirt-
schaftlich	Günstigste	dar.	Zudem	sind	Fachkunde,	Leistungsfähig-
keit	 und	 Zuverlässigkeit	 der	 Firma	 aufgrund	 von	 Referenzen	 und	
der	bisherigen	Zusammenarbeit	belegt.

Beschluss Nr. 29/20 GV-Sitzung 17.11.2020
Aufhebung des Beschlusses Nr. 18/20 über die Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Schenkendöbern vom 01.09.2020
Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Schenkendöbern	 be-
schließt,	 den	 Beschluss	 Nr.	 18/20	 vom	 01.09.2020	 aufzuheben.	
(Siehe	Begründung)

Beschluss Nr. 30/20 GV-Sitzung 17.11.2020
Beschluss über die Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Schenkendöbern
Die	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Schenkendöbern	 be-
schließt	die	Änderung	der	Hauptsatzung	der	Gemeinde	Schenken-
döbern	gemäß	dem	vorliegenden	Entwurf.

Hauptsatzung der Gemeinde Schenkendöbern
Aufgrund	der	§§	4	und	28	Abs.	2	Nr.	2	der	Kommunalverfassung	des	
Landes	 Brandenburg	 (BbgKVerf)	 vom	 18.	 Dezember	 2007	 (GVBl.	
I/07,	[Nr.	19],	S.	286),	zuletzt	geändert	durch	das	Zweite	Gesetz	zur	
Stärkung	 der	 kommunalen	 Zusammenarbeit	 vom	 19.	 Juni	 2019	
(GVBl.	 I/19,	 [Nr.	38]).	hat	die	Gemeindevertretung	der	Gemeinde	
Schenkendöbern	 in	 ihrer	 Sitzung	 am	 17.11.2020	 nachfolgende	
Hauptsatzung	beschlossen.	Soweit	 in	dieser	Satzung	Funktionen	
mit	 einem	 geschlechtsspezifischen	 Begriff	 beschrieben	 werden,	
gilt	die	 jeweilige	Bestimmung	für	das	 jeweils	andere	Geschlecht	
gleichermaßen.

§ 1 
Name der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1)	Die	Gemeinde	führt	den	Namen	„Gemeinde	Schenkendöbern“.
(2)	Sie	hat	die	Rechtsstellung	einer	amtsfreien	Gemeinde.

§ 2 
Wappen und Dienstsiegel (§ 10 BbgKVerf)

Das	 Dienstsiegel	 der	 Gemeinde	 Schenkendöbern	 trägt	 die	 Um-
schrift	im	oberen	Teil

„Gemeinde	Schenkendöbern“
im	unteren	Teil

„Landkreis	Spree-Neiße“
in	 der	 Mitte	 das	 Brandenburgische	 Landeswappen	 und	 darüber	
die	Siegel-Nummer.

§ 3 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)

(1)	 Neben	 Einwohneranträgen	 (§	 14	 BbgKVerf),	 Bürgerbegehren	
und	 Bürgerentscheiden	 (§	 15	 BbgKVerf)	 beteiligt	 die	 Gemeinde	
ihre	betroffenen	Einwohner	in	wichtigen	Gemeindeangelegenhei-
ten	förmlich	mit	folgenden	Mitteln:
1.	 Einwohnerfragestunden	der	Gemeindevertretung
2.	 Einwohnerversammlungen
3.	 Einwohnerbefragungen
(2)	Die	Einzelheiten	der	in	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	genannten	Formen	der	
Einwohnerbeteiligung	werden	in	einer	Satzung	über	die	Einzelhei-
ten	der	förmlichen	Einwohnerbeteiligung	in	der	Gemeinde	Schen-
kendöbern	näher	geregelt.
(3)	 Unmittelbar	 geltende	Vorschriften	 des	 Landes-	 oder	 Bundes-

rechts,	die	die	förmliche	Einwohnerbeteiligung	regeln,	bleiben	un-
berührt.
(4)	Die	 in	Absatz	1	Nr.	1	und	2	genannten	Formen	sind	auch	für	
die	Mitwirkung	von	Kindern	und	Jugendlichen	offen.	Darüber	hi-
naus	beteiligt	die	Gemeinde	Kinder	und	Jugendliche	in	folgenden	
Formen:
1.	 das	aufsuchende	direkte	Gespräch
2.	 durch	offene	Beteiligung
3.	 projektbezogen	durch	situative	Beteiligung
Die	 Gemeinde	 entscheidet	 unter	 Berücksichtigung	 des	 betroffe-
nen	 Personenkreises,	 des	 Beteiligungsgegenstandes	 und	 der	 mit	
der	Beteiligung	verfolgten	Ziele,	welche	der	geschaffenen	Formen	
im	Einzelfall	zur	Anwendung	gelangt.

§ 4 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1)	Der	Gleichstellungsbeauftragten	ist	Gelegenheit	zu	geben,	zu	
Maßnahmen	und	Beschlüssen,	die	Auswirkungen	auf	die	Gleich-
stellung	von	Mann	und	Frau	haben,	Stellung	zu	nehmen.	Weicht	
ihre	 Auffassung	 von	 der	 des	 Hauptverwaltungsbeamten	 ab,	 hat	
sie	das	Recht,	sich	an	die	Gemeindevertretung	oder	ihre	Ausschüs-
se	zu	wenden.
(2)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	nimmt	das	Recht	wahr,	indem	
sie	 sich	 an	 den	 Vorsitzenden	 der	 Gemeindevertretung	 oder	 des	
Ausschusses	wendet	und	den	abweichenden	Standpunkt	schrift-
lich	darlegt.	Der	Vorsitzende	unterrichtet	die	Gemeindevertretung	
oder	 den	 Ausschuss	 hierüber	 in	 geeigneter	 Weise	 und	 kann	 der	
Gleichstellungsbeauftragten	Gelegenheit	geben,	den	abweichen-
den	 Standpunkt	 in	 einer	 der	 nächsten	 Sitzungen	 persönlich	 vor-
zutragen.
(3)	Die	Gleichstellungsbeauftragte	ist	durch	die	Gemeindevertre-
tung	auf	Vorschlag	des	Hauptverwaltungsbeamten	durch	Abstim-
mung	zu	benennen.

§ 5 
Seniorenbeauftragter (§ 19 BbgKVerf)

Zur	Vertretung	 der	 Interessen	 der	 Senioren	 in	 der	 Gemeinde	 be-
nennt	die	Gemeindevertretung	einen	Seniorenbeauftragten.
Dem	 Beauftragten	 ist	 Gelegenheit	 zu	 geben,	 gegenüber	 der	 Ge-
meindevertretung	 zu	 Maßnahmen	 und	 Beschlüssen	 Stellung	 zu	
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(3)	Die	Angaben	nach	Absatz	1	werden	auf	der	 Internetseite	der	
Gemeinde	veröffentlicht.

§ 9 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1)	Zeit,	Ort	und	Tagesordnung	der	Sitzungen	der	Gemeindevertre-
tung	werden	nach	§	10	Abs.	4	dieser	Satzung	öffentlich	bekannt	
gemacht.
(2)	Die	Sitzungen	der	Gemeindevertretung	und	ihrer	Ausschüsse	
sowie	 der	 Ortsbeiräte	 sind	 öffentlich.	 Die	 Öffentlichkeit	 ist	 aus-
zuschließen,	wenn	überwiegend	Belange	des	öffentlichen	Wohls	
oder	berechtigte	Interessen	Einzelner	es	erfordern.	Die	Öffentlich-
keit	kann	danach	insbesondere	bei	der	Behandlung	folgender	An-
gelegenheiten	ausgeschlossen	werden:
1.	 Personal-	und	Disziplinarangelegenheiten,
2.	 Grundstücksgeschäfte,
3.	 Abgaben	und	Wirtschaftsangelegenheiten	Einzelner,
4.	 Aushandlungen	von	Verträgen	mit	Dritten

§ 10 
Bekanntmachungen

(1)	Bekanntmachungen	erfolgen	durch	den	Hauptverwaltungsbe-
amten.
(2)	 Soweit	 keine	 sondergesetzlichen	 Vorschriften	 bestehen,	 er-
folgen	 öffentliche	 Bekanntmachungen	 der	 Gemeinde,	 die	 durch	
Rechtsvorschrift	vorgeschrieben	sind,	durch	Veröffentlichung	des	
vollen	Wortlautes	im	„Amtsblatt	für	die	Stadt	Guben	und	die	Ge-
meinde	 Schenkendöbern“.	 Dies	 umfasst	 auch	 durch	 Rechtsvor-
schrift	vorgeschriebene	ortsübliche	Bekanntmachungen.
(3)	 Sind	 Pläne,	 Karten	 oder	 Zeichnungen	 Bestandteil	 einer	 Sat-
zung	oder	eines	sonstigen	Schriftstückes,	so	kann	die	öffentliche	
Bekanntmachung	dieser	Teile	in	der	Form	des	Absatzes	2	dadurch	
ersetzt	werden,	dass	sie	zu	jedermanns	Einsicht	während	der	öf-
fentlichen	 Sprechzeiten	 ausgelegt	 werden	 (Ersatzbekanntma-
chung).	Die	Ersatzbekanntmachung	wird	vom	Hauptverwaltungs-
beamten	angeordnet.	Die	Anordnung	muss	die	genauen	Angaben	
über	Ort	und	Dauer	der	Auslegung	enthalten	und	ist	zusammen	
mit	der	Satzung	nach	Absatz	2	zu	veröffentlichen.	Die	Dauer	der	
Auslegung	beträgt	14	Tage.	Beginn	und	Ende	der	Auslegung	sind	
aktenkundig	zu	machen.
(4)	Abweichend	von	Abs.	2	werden	Zeit,	Ort	und	Tagesordnung	der	
Sitzungen	 der	 Gemeindevertretung	 und	 des	 Hauptausschusses	
durch	 Aushang	 im	 Bekanntmachungskasten	 an	 der	 Gemeinde-
verwaltung,	03172	Schenkendöbern,	Gemeindeallee	45,	öffentlich	
bekannt	gemacht.	Die	Schriftstücke	sind	volle	3	Werktage	vor	dem	
Sitzungstag	 auszuhängen,	 den	 Tag	 des	 Aushangs	 nicht	 mitge-
rechnet.	 Die	 Abnahme	 darf	 frühestens	 am	Tag	 nach	 der	 Sitzung	
erfolgen.	Der	Tag	des	Aushanges	ist	bei	Aushang	und	der	Tag	der	
Abnahme	 bei	 der	 Abnahme	 auf	 dem	 ausgehängten	 Schriftstück	
durch	 die	 Unterschrift	 der	 /	 des	 jeweiligen	 Bediensteten	 zu	 ver-
merken.	Bei	verkürzter	Ladungsfrist	erfolgt	der	Aushang	am	Tage,	
nachdem	die	Ladung	zur	Post	gegeben	wurde.
(5)	 Abweichend	 von	 Abs.	 2	 werden	 Zeit,	 Ort	 und	 Tagesordnung	
der	 Sitzungen	 der	 Ortsbeiräte	 in	 den	 nachfolgend	 aufgeführten	
Bekanntmachungskästen	 des	 jeweiligen	 Ortsteiles	 öffentlich	 be-
kannt	gemacht:
a)	 Schenkendöbern,	Gemeindeallee	47	(Sabines	Landkauf)
b)	 Grano,	Kirchgasse	(hinter	der	Kirche)
c)	 Pinnow,	Dorfmitte	13	(am	neuen	Spielplatz)
d)	 Kerkwitz,	Hauptstr.	76	(ehemalige	Schule)
e)	 Groß	Gastrose,	Mühlengraben	1	(ehem.	Gemeindebüro)
f)	 Sembten,	Lindenstraße	(altes	Bürgermeisterbüro)
g)	 Grabko,	Am	Dreieck	(bei	Steckling)
h)	 Krayne,	Am	Spielplatz
i)	 Atterwasch,	Gemeindebüro
j)	 Taubendorf,	Am	Waldrand	28	–	Höhe	Zufahrt	Feuerwehr
k)	 Lauschütz,	Buswendestelle
l)	 Bärenklau,	Dorfanger
m)	 Groß	Drewitz,	An	der	Feuerwehr
n)	 Staakow,	Dorfplatz	(links	vom	Buswartehäuschen)
o)	 Lübbinchen,	An	der	B	320	Gemeindehaus

nehmen,	 die	 Auswirkungen	 auf	 seinen	 Aufgabenbereich	 haben.	
Ihm	soll	eine	schriftliche	Stellungnahme	ermöglicht	werden.	Er	soll	
auf	Verlangen	auch	mündlich	angehört	werden.	Ist	er	anderer	Mei-
nung	als	der	Hauptverwaltungsbeamte,	hat	er	das	Recht,	sich	an	die	
Gemeindevertretung	oder	deren	Ausschüsse	zu	wenden.	Die	Anhö-
rung	findet	nicht	statt,	wenn	der	Beauftragte	rechtlich	oder	tatsäch-
lich	an	der	Wahrnehmung	seiner	Aufgaben	gehindert	ist.

§ 6 
Kinder- und Jugendbeirat (§ 19 BbgKVerf)

(1)	 Die	 Gemeinde	 richtet	 zur	 besonderen	Vertretung	 der	 Gruppe	
der	Kinder	und	Jugendlichen	in	der	Gemeinde	einen	Beirat	ein.	Der	
Beirat	 führt	 die	 Bezeichnung	 „Kinder-	 und	 Jugendbeirat	 der	 Ge-
meinde	Schenkendöbern“.
(2)	Der	Kinder-	und	Jugendbeirat	vertritt	die	Interessen	der	Kinder	
und	 Jugendlichen	 der	 Gemeinde	 Schenkendöbern.	 Er	 berät	 die	
Gemeindevertretung	und	den	Bürgermeister	in	allen	kinder-	und	
jugendpolitischen	Sachfragen.
(3)	Dem	Beirat	gehören	max.	10	Mitglieder	an.	Die	Mitglieder	kön-
nen	 von	 der	 Grundschule	 Grano	 sowie	 von	 Organisationen,	Ver-
einen	 und	 Aufgabenträgern,	 deren	 maßgeblicher	 Zweck	 die	 Kin-
der-	und	Jugendarbeit	in	der	Gemeinde	Schenkendöbern	ist,	dem	
Vorsitzenden	 der	 Gemeindevertretung	 vorgeschlagen	 werden.	 Je	
Organisationseinheit	kann	ein	Vertreter	und	ein	Stellvertreter	vor-
geschlagen	werden,	die	bei	 ihrer	Benennung	mindestens	10	und	
höchstens	25	Jahre	alt	sein	dürfen.	Sie	sind	ehrenamtlich	tätig	(§	
20	BbgKVerf).	Die	Mitglieder	werden	von	der	Gemeindevertretung	
für	die	Dauer	von	2	Jahren	benannt.
(4)	Der	Beirat	gibt	sich	eine	Geschäftsordnung.
(5)	 Die	 Gemeinde	 Schenkendöbern	 sichert	 die	 Voraussetzungen	
für	die	Tätigkeit	des	Kinder-	und	Jugendbeirates	und	stellt	die	not-
wendigen	finanziellen	(und	materiellen)	Mittel	zur	Verfügung.
(6)	Der	Vorsitzende	des	Kinder-	und	Jugendbeirates	ist	sachkundi-
ger	Einwohner	 im	zuständigen	Fachausschuss	der	Gemeindever-
tretung.

§ 7 
Entscheidungen über Vermögensgegenstände  

der Gemeinde 
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17, § 50 Abs.2, § 54 Abs.1 Nr. 5 BbgKVerf)

Die	Gemeindevertretung	entscheidet	über	Geschäfte	über	Vermö-
gensgegenstände	der	Gemeinde,	sofern	der	Wert	25.000,00	Euro	
netto	 nicht	 unterschreitet	 (§	 28	 Abs.	 2	 Satz	 1	 Nr.	 17	 BbgKVerf).	
Entscheidungen	 bis	 zur	Wertgrenze	 trifft	 der	 Hauptausschuss	 (§	
50	Abs.	2	Satz	1	BbgKVerf),	es	sei	denn,	es	handelt	sich	um	ein	Ge-
schäft	der	laufenden	Verwaltung	(§	54	Abs.	1	Nr.	5	BbgKVerf).

§ 8 
Mitteilungspflicht von ausgeübtem Beruf oder anderer 

Tätigkeit 
(§ 31 Abs. 3 BbgKVerf)

(1)	Gemeindevertreter,	Ortsvorsteher,	Ortsbeiräte	und	sachkundi-
ge	 Einwohner	 teilen	 dem	Vorsitzenden	 der	 Gemeindevertretung	
innerhalb	von	vier	Wochen	nach	der	konstituierenden	Sitzung	der	
Gemeindevertretung	beziehungsweise	im	Falle	einer	Berufung	als	
Ersatzperson	nach	Annahme	der	Wahl	schriftlich	 ihren	ausgeüb-
ten	Beruf	sowie	andere	vergütete	oder	ehrenamtliche	Tätigkeiten	
mit,	soweit	dies	für	die	Ausübung	des	Mandates	von	Bedeutung	
sein	kann.
Anzugeben	sind:
1.	 der	ausgeübte	Beruf	mit	Angabe	des	Arbeitgebers	bzw.	Dienst-

herrn	und	der	Art	der	Beschäftigung	oder	Tätigkeit.	Bei	meh-
reren	 ausgeübten	 Berufen	 ist	 der	 Schwerpunkt	 der	 Tätigkeit	
anzugeben.

2.	 jede	 Mitgliedschaft	 im	 Vorstand,	 Aufsichtsrat	 oder	 einem	
gleichartigen	Organ	einer	juristischen	Person	mit	Sitz	oder	Tä-
tigkeitsschwerpunkt	in	der	der	Gemeinde

(2)	Jede	Änderung	der	nach	Absatz	1	gemachten	Angaben	ist	dem	
Vorsitzenden	der	Gemeindevertretung	innerhalb	von	vier	Wochen	
nach	ihrem	Eintritt	schriftlich	mitzuteilen.
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oder	des	Hauptausschusses	in	folgenden	Angelegenheiten	zu	hö-
ren:
1.	 Planung	von	Investitionsvorhaben	in	dem	Ortsteil,
2.	 Aufstellung,	Änderung	und	Aufhebung	des	Flächennutzungs-

planes	 sowie	 von	 Satzungen	 nach	 dem	 Baugesetzbuch	 und	
bauordnungsrechtlichen	 Satzungen,	 soweit	 sie	 sich	 auf	 den	
Ortsteil	beziehen,

3.	 Planung,	 Errichtung,	 Übernahme,	 wesentliche	 Änderungen	
und	 Aufhebung	 von	 öffentlichen	 Einrichtungen	 in	 dem	 Orts-
teil,

4.	 Aus-	und	Umbau	sowie	Benennung	von	Straßen,	Wegen	und	
Plätzen	in	dem	Ortsteil,

5.	 Änderung	der	Grenzen	des	Ortsteils,
6.	 Erstellung	des	Haushaltsplanes,
7.	 Erwerb	und	Veräußerung	von	Grundstücken	im	Ortsteil
8.	 in	allen	Angelegenheiten	im	Ortsteil,	die	den	Tagebau	Jänsch-

walde	betreffen
Eine	 Anhörung	 findet	 nicht	 statt,	 soweit	 der	 Ortsbeirat	 bzw.	 der	
Ortsvorsteher	tatsächlich	oder	rechtlich	an	der	Wahrnehmung	sei-
nes	Anhörungsrechts	gehindert	ist	(§	46	Abs.	1	Satz	3	BbgKVerf).
(3)	Dem	Ortsbeirat	obliegt	in	eigener	Verantwortung	die	Verwen-
dung	eines	Ortsteilbudgets	(§	46	Abs.	3a	BbgKVerf).	Näheres	ist	in	
der	„Ortsteilförderungs-richtlinie	der	Gemeinde	Schenkendöbern“	
geregelt.

§ 12 
Inkrafttreten

(1)	Diese	Hauptsatzung	tritt	am	Tage	nach	ihrer	öffentlichen	Be-
kanntmachung	 in	 Kraft.	 Gleichzeitig	 tritt	 die	 Hauptsatzung	 vom	
07.11.2017	außer	Kraft.
(2)	Sollten	einzelne	Regelungen	dieser	Hauptsatzung	nichtig	oder	
unwirksam	sein,	soll	dies	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Regelungen	
nicht	berühren.

Schenkendöbern,	den	17.	November	2020

Ralph Homeister
Bürgermeister

Für	die	Frist	der	Bekanntmachung	gilt	Absatz	4	Satz	2	bis	5	ent-
sprechend.
(6)	Ist	eine	Satzung	unter	Verletzung	von	landesrechtlichen	Verfah-
rens-	oder	Formvorschriften	zustande	gekommen,	so	ist	diese	Ver-
letzung	gemäß	§	3	Abs.	4	BbgKVerf	unbeachtlich,	wenn	sie	nicht	
schriftlich	innerhalb	eines	Jahres	seit	der	öffentlichen	Bekanntma-
chung	der	Satzung	gegenüber	der	Gemeinde	unter	Bezeichnung	
der	verletzten	Vorschrift	und	der	Tatsache,	die	den	Mangel	ergibt,	
geltend	gemacht	worden	ist.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Vorschriften	
über	die	Genehmigung	verletzt	worden	sind.	Satz	1	gilt	auch	für	
die	 Verletzung	 von	 landesrechtlichen	 Verfahrens-	 oder	 Formvor-
schriften	über	die	öffentliche	Bekanntmachung,	jedoch	nur	dann,	
wenn	sich	die	Betroffenen	aufgrund	der	tatsächlichen	bewirkten	
Bekanntmachung	 in	 zumutbarer	 Weise	 verlässlich	 Kenntnis	 von	
dem	Satzungsinhalt	verschaffen	konnten.	Dies	gilt	entsprechend	
für	den	Flächennutzungsplan	und	für	Verordnungen	der	Gemein-
de	Schenkendöbern	(§	3	Abs.	4	und	6	BbgKVerf).

§ 11 
Ortsteile (§ 45 ff. BbgKVerf)

(1)	In	den	folgenden,	in	der	Gemeinde	Schenkendöbern	bestehen-
den	Ortsteilen	ist	jeweils	ein	Ortsbeirat	mit	der	nachfolgend	fest-
gesetzten	Zahl	von	Mitgliedern	unmittelbar	zu	wählen:
1.	 Atterwasch	mit	3	Mitgliedern,
2.	 Bärenklau	mit	3	Mitgliedern,
3.	 Grabko	mit	3	Mitgliedern,
4.	 Grano	mit	3	Mitgliedern,
5.	 Groß	Drewitz	mit	3	Mitgliedern,
6.	 Groß	Gastrose	mit	3	Mitgliedern,
7.	 Kerkwitz	mit	3	Mitgliedern,
8.	 Krayne	mit	3	Mitgliedern,
9.	 Lauschütz	mit	3	Mitgliedern,
10.	Lübbinchen	mit	3	Mitgliedern,
11.	Pinnow	mit	3	Mitgliedern,
12.	Schenkendöbern	mit	3	Mitgliedern,
13.	Sembten	mit	3	Mitgliedern	und
14.	Taubendorf	mit	3	Mitgliedern
In	den	folgenden	weiteren	in	der	Gemeinde	bestehenden	Ortstei-
len	ist	jeweils	ein	Ortsvorsteher	unmittelbar	zu	wählen:
1.	 Reicherskreuz
2.	 Staakow
(2)	Jeder	Ortsbeirat	bzw.	in	Ortsteilen	ohne	Ortsbeirat	jeder	Orts-
vorsteher	 ist	 vor	 der	 Beschlussfassung	 der	 Gemeindevertretung	

Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Schenkendöbern

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 28 „Schloßstraße Krayne“ der Gemeinde Schenkendöbern 
nach § 3 Abs. 2 BauGB

Die	Gemeindevertreterversammlung	der	Gemeinde	Schenkendö-
bern	hat	am	06.10.2020	 in	öffentlicher	Sitzung	den	Entwurf	des	
Bebauungsplanes	 „Krayne	 –	 Schloßstraße“	 in	 der	 Fassung	 vom	
September	2020	sowie	die	zugehörige	Begründung	gebilligt	und	
deren	öffentliche	Auslegung	beschlossen.
Zu	diesem	Entwurf	wird	die	Beteiligung	der	Öffentlichkeit	durch-
geführt.	Gem.	§	13b	BauGB	i.	V.	m.	§	13a	Abs.	2	Nr.	1	BauGB	i.	V.	m.	
§	13	Abs.	3	BauGB	wird
•	 von	einer	Umweltprüfung	nach	§	2	Abs.	4	BauGB,
•	 vom	Umweltbericht	nach	§	2a	BauGB,
•	 von	der	Angabe	nach	§	3	Abs.	2	Satz	2	BauGB,	welche	Arten	

umweltbezogener	Informationen	verfügbar	sind	sowie
•	 von	 der	 zusammenfassenden	 Erklärung	 nach	 §	 10	 Abs.	 4	

BauGB
abgesehen.	§	4c	BauGB	zur	Überwachung	(Monitoring)	ist	nicht	an-
zuwenden.	 Der	 räumliche	 Geltungsbereich	 des	 Bebauungsplanes	
„Krayne	–	Schloßstraße“	umfasst	Teile	der	Flurstücke	20	und	297	in	
der	Flur	1	der	Gemarkung	Krayne.	Für	den	notwendigen	Waldersatz	
sind	 Flächen	 des	 Flurstückes	 61	 der	 Flur	 3	 in	 der	 Gemarkung	 Rei-
cherskreuz	vorgesehen.	Die	Lage	des	Plangebietes,	die	Abgrenzung	
des	Geltungsbereiches	dieses	Bebauungsplanes	sowie	die	Lage	der	
Waldersatzflächen	sind	den	als	Anlage	beigefügten	Karten	zu	ent-
nehmen,	die	Bestandteil	der	Bekanntmachung	sind.

Beteiligung
Der	Entwurf	des	Bebauungsplanes	„Krayne	–	Schloßstraße“	sowie	
die	zugehörige	Begründung	(einschließlich	Umweltbericht)	in	der	
Fassung	 vom	 September	 2020	 liegt	 zu	 jedermanns	 Einsicht	 öf-
fentlich	aus.	Während	dieser	Auslegefrist	können	von	jedermann	
bei	der	Verwaltung	Stellungnahmen	zu	dem	ausgelegten	Entwurf	
schriftlich	oder	während	der	Dienstzeiten	zur	Niederschrift	abge-
geben	werden.
Auslegungsort
In	der	Gemeindeverwaltung	der	Gemeinde	Schenkendöbern
Sachgebiet	Bauen
Gemeindeallee	45
03172	Schenkendöbern
Auslegungszeitraum
vom	04.01.2021	bis	einschließlich	05.02.2021
Auslegungszeiten
Montag	von	 	 9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr
Dienstag	von	 	 9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	
	 und	13.00	Uhr	bis	18.00	Uhr
Mittwoch	von	 	 9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr
Donnerstag	von	 	 9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr	
	 und	13.00	Uhr	bis	16.00	Uhr
Freitag	von	 	 9.00	Uhr	bis	12.00	Uhr
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Information über das Internet
Ergänzend	 werden	 Unterlagen,	 die	 Gegenstand	 der	 öffentlichen	
Auslegung	sind,	während	der	Auslegungsfrist	zusätzlich	unter	der	
nachfolgenden	Internetadresse	der	Gemeinde	bereitgestellt:
https://www.schenkendoebern.de/index.php/oeffentliche-ausle-
gung/in-bearbeitung-befindliche-verfahren
Zusätzlich	stehen	diese	Unterlagen	während	der	Auslegungsfrist	
im	 zentralen	 Landesportal	 unter	 den	 nachfolgenden	 Internetad-
ressen	zur	Verfügung:
http://blp.brandenburg.de
http://bauleitplanung.brandenburg.de
Hinweis zum Datenschutz
Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erfolgt	auf	Grundlage	
des	§	3	BauGB	in	Verbindung	mit	Art.	6	Abs.	1	Buchst.	e	DSGVO	und	

dem	Brandenburgischen	Datenschutzgesetz.	Sofern	Sie	ihre	Stel-
lungnahme	 ohne	 Absenderangaben	 abgeben,	 erhalten	 Sie	 keine	
Mitteilung	über	das	Ergebnis	der	Prüfung.
Weitere	 Informationen	entnehmen	Sie	bitte	dem	Formblatt:	 „In-
formationspflichten	bei	der	Erhebung	von	Daten	im	Rahmen	der	
Öffentlichkeitsbeteiligung	nach	BauGB	(Art.	13	DSGVO)“,	welches	
mit	ausliegt.

gez. Ralph Homeister
Bürgermeister

Anlage:	 Übersichtskarte
	 Geltungsbereich	Plangebiet
	 Übersichtskarte	und	Lage	der	Waldersatzfläche
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Sitzungen der Gemeindevertretung Schenkendöbern
15.12.2020 18:00	Uhr	 Hauptausschuss
05.01.2021 18:00	Uhr	 Gemeindevertretersitzung
Die	Sitzungen	finden	in	der	IKS	(Interkulturelle	Stätte)	in	Sembten	statt.
Alle	interessierten	Bürger	sind	herzlich	eingeladen!

Schulanmeldung 2021/2022
Sehr	geehrte	Eltern,
wir	bitten	Sie,	die	Schulanfänger	für	das	Schuljahr	2021/2022	in	
der	für	Ihren	Ortsteil	lt.	Schulbezirkssatzung	zuständigen	Grund-
schule	 Grano	 anzumelden.	 Aufgrund der Corona-Pandemie ist 
eine Schulanmeldung ohne vorherige telefonische Terminabspra-
che nicht möglich. Bitte vereinbaren Sie bis zum 29.01.2021 mit 
der Grundschule Grano Ihren persönlichen Anmeldetermin.
Nachfolgend	gebe	ich	Ihnen	die	Tage	bekannt,	für	die	eine	Termin-
vereinbarung	 zur	 Anmeldung	 der	 Schulanfänger	 in	 der	 Grund-
schule	Grano	der	Gemeinde	Schenkendöbern	möglich	sind:

Grundschule Grano Tel.-Nr. 035693 4042
Mittwoch, 10.02.2021 12:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag, 11.02.2021 12:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch, 17.02.2021 12:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag, 18.02.2021 12:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwoch, 24.02.2021 12:00 Uhr - 18:00 Uhr
Donnerstag, 25.02.2021 12:00 Uhr - 18:00 Uhr

Anmeldung	für	Schulanfänger	aus	den	Ortsteilen:
Atterwasch,	 Bärenklau,	 Grabko,	 Grano,	 Groß	 Drewitz,	 Groß	 Gast-
rose,	 Kerkwitz,	 Krayne,	 Lauschütz,	 Lübbinchen,	 Pinnow,	 Reichers-
kreuz,	Schenkendöbern,	Sembten,	Staakow,	Taubendorf
Kinder,	 die	 bis	 zum	 30.	 September	 2021	 das	 sechste	 Lebensjahr	
vollenden,	werden	schulpflichtig.	 Ich	bitte	alle	Eltern,	 ihre	Kinder	
persönlich	 in	 der	 Grundschule	 anzumelden.	 Eltern,	 deren	 Kinder	
im	Schuljahr	2020/2021	vom	Schulbesuch	zurückgestellt	wurden,	
werden	gebeten,	ebenfalls	diesen	Termin	wahrzunehmen.
Im Zusammenhang mit der Anmeldung haben die Eltern das 
schulpflichtige Kind in der Grundschule persönlich vorzustellen. 
Dies wird aufgrund der aktuellen Situation auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. Für die Anmeldung sind der Grundschule 
die Geburtsurkunde, die Teilnahmebestätigung an der Sprach-
standsfeststellung sowie der Masern-Impfnachweis vorzulegen.

Homeister
Bürgermeister
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III. Stadt Guben und Gemeinde Schenkendöbern

Bauabgangsstatistik 2020 im Land Brandenburg
Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
das	Gesetz	über	die	Statistik	der	Bautätigkeit	im	Hochbau	und	die	
Fortschreibung	des	Wohnungsbestandes	(Hochbaustatistikgesetz	
-	 HBauStatG)	 regelt,	 dass	 für	 den	 Abbruch	 von	 Wohngebäuden	
auch	die	Eigentümer	zur	Auskunft	verpflichtet	sind.	Mit	Ihren	An-
gaben	sichern	Sie	die	Aktualität	der	jährlichen	Fortschreibung	des	
Wohnungs-	und	Wohngebäudebestandes	für	Ihre	Gemeinde.

Melden	Sie	bitte	deshalb	als Eigentümer
• den Abbruch von Wohngebäuden bis 1.000 m3 umbauten 

Raum,
• den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum (Wohnräu-

me, Wohnungen)
• die Nutzungsänderung von Wohnraum
an	das	Amt	für	Statistik	Berlin-Brandenburg,	Standort	Berlin.	Die	

Erhebungsunterlagen	liegen	für	Sie	kostenfrei	bei	Ihrem	Amt,	Ihrer	
amtsfreien	Gemeinde	bzw.	kreisfreien	Stadt	bereit.	Außerdem	ist	
der	Erhebungsbogen	online	abrufbar	unter:	www.statistik-bw.de/
baut/html/
Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit 
mehr als 1.000 m3 umbauten Raum bei der zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde anzuzeigen ist. In diesen Fällen reichen Sie bitte 
den ausgefüllten Erhebungsbogen zur Bauabgangsstatistik	 nur 
bei der Bauaufsichtsbehörde ein.

Telefon:	 030	9021-3355
Telefax:	 030	9028-4014
	 Bau@statistik-bbb.de

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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Seite 1BA

BA Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
Referat 32 
Alt-Friedrichsfelde 60 
10315 Berlin

Sie erreichen uns über
Telefon: 030 9021-3036/3037/3038
Telefax: 030 9028-4014
E-Mail: bau@statistik-bbb.de

Statistik des Bauabgangs
Land Brandenburg

1 Allgemeine Angaben  1

 Eigentümer / Eigentümerin

 Name / Firma:
 Anschrift:
 

 

 Lage des Gebäudes

 

Gemeinde

 

Gemeindeteil

 Eigentümer / Eigentümerin

 Öffentlicher 
Eigentümer  ..................  1

 Unternehmen

 Wohnungsunter- 
nehmen  ..........................  2

 Immobilienfonds  ...........  3

 Land- und Forstwirt- 
schaft, Tierhaltung,  
Fischerei  ........................  4

 Produzierendes 
Gewerbe  ........................  5

 Handel, Kreditinstitute  
und Versicherungsge- 
werbe, Dienstleistungen  
sowie Verkehr und 
Nachrichtenüber- 
mittlung  ........................  6

 Privater Haushalt  .....  7

 Organisation ohne  
Erwerbszweck  ..........  8

Für jedes Gebäude bzw. für jeden 
Gebäudeteil bitte einen gesonder-
ten Erhebungsvordruck ausfüllen.  
Abgänge im Sinne dieser Erhebung 
sind auch Nutzungsänderungen.

Anschrift des Gebäudes
Straße, 
Nummer:
Postleitzahl, 
Ort:

Bauscheinnummer/Aktenzeichen

Identifikationsnummer

 Datum des Bauabgangs bzw. der  
Abbruchgenehmigung  ..........................

Monat Jahr

2 Art und Alter des Gebäudes  2

 Wohngebäude ( ohne Wohnheim )  
(auch Ferienhaus privat vom Eigentümer genutzt)  .............  1

 Wohnheim  ...............................................................................  2

 Nichtwohngebäude – Bitte Nutzungsart angeben:

 
(z. B. Bankgebäude, Werkhalle, Ferienhaus zur gewerblichen  
Nutzung, Schule)  

 Das Gebäude wurde errichtet in den Jahren 

Bitte ankreuzen.

  vor 1919  .................... 1  1987–1990  .....................  5

 1919–1948  .................... 2  1991–1995  .....................  6

 1949–1978  .................... 3  1996–2010  .....................  7

 1979–1986  .................... 4  2011 und später .............  8

3 Umfang des Bauabgangs  3

 Der Abgang betrifft ein ganzes Gebäude.  ...........................  1

 Der Abgang betrifft einen Gebäudeteil. ................................  2

Bitte weiter mit Frage 4.

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
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